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KURZFASSUNG

Anstehende Modernisierungen der Be-
leuchtungsanlagen, das Stärken des Images 
einer Stadt durch eine a�raktive nächtli-
che Atmosphäre und ein stärkeres ökolo-
gisches Bewusstsein führen dazu, dass die 
Beleuchtung vermehrt auf der städtischen 
Agenda steht. Diese Arbeit beschä�igt sich 
mit der Fragestellung, wie viele und welche 
der 16 Großstädte mit mehr als 500.000 
EinwohnerInnen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz einen Lichtmas-
terplan haben und wie dieser erstellt und 
verwendet wird. Lichtmasterpläne sind 
inhaltlich umfangreiche, übergeordnete 
Planwerke zur ö�entlichen Beleuchtung 
und ein informelles Planungsinstrument. 

13 der 16 untersuchten Städte haben ein 
solches Planwerk, das sehr unterschiedlich 
ausgestaltet sein kann. Die Planwerke, die 
das gesamte Stadtgebiet beplanen, wer-
den in einem Vergleich näher betrachtet. 
Diese Lichtmasterpläne wurden in einem 
komplexen Verfahren mit Hilfe zahlrei-
cher externer Akteure erstellt. Inhaltlich 
gibt es in Bezug auf Gestaltung/Atmo-
sphäre/Image, Kosten/Energiee�zienz, 
Sicherheit und Umweltschutz/Lichtver-
schmutzung zahlreiche Überschneidun-
gen. Die Städte setzen aber unterschied-
liche Schwer punkte, sowohl inhaltlich als 
auch im Au�au. Die Planwerke sind ver-
waltungsintern bindend.
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ABSTRACT

Public lighting systems are no longer me-
rely an essential element of road safety. 
Modernisation, image enhancement, a 
desire to engender an a�ractive nocturnal 
atmosphere and increased ecological awa-
reness, place strong demands on cities to 
form coherent, well considered plans for 
their public lighting. �is contribution 
deals with the question of how many and 
which of the sixteen cities with more than 
500,000 inhabitants in Germany, Austria 
and Switzerland have lighting master plans 
and how these are created and used. Ligh-
ting master plans are overaching concepts 
for public lighting and an informal plan-
ning instrument. �irteen of the sixteen 

surveyed cities have such a plan, and the-
se are shaped rather di�erently. �e plans 
which take the entire metropolitan area in-
to consideration were fully examined and 
compared in great detail. �ese lighting 
master plans have been created in a com-
plex process with the help of numerous ex-
ternal professionals. Regarding the content 
in the categories of design/atmosphere/
image, cost/energy e�ciency, safety and 
environmental protection/light pollution, 
many similarities can be found. However, 
the cities set di�erent priorities, both in 
content and in structure. �e master plans 
are internally binding for the administra-
tions.
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ZUSAMMENFASSUNG 

Aufgrund der technischen Entwicklung 
und anstehender Modernisierungen, eines 
zunehmenden ökologischen Bewusstseins 
und des Wunsches, sich im Konkurrenz-
kampf der Städte auch durch das nächtli-
che Erscheinungsbild zu pro�lieren, steht 
die ö�entliche Beleuchtung in vielen 
Städten auf der Agenda. Lichtmasterplä-
ne sollen als übergeordnete Planwerke 
alle Belange der Beleuchtung zusammen-
fassen und die Richtung für die kün�ige 
Entwicklung der städtischen Beleuchtung 
vorgeben. Hier knüp� das �ema der vor-
liegenden Arbeit an. 

Es wird folgende Fragestellung beant-
wortet: Wie viele und welche der 16 Groß-
städte in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz haben einen Lichtmasterplan, al-
so ein umfassendes Konzept für die künst-
liche Beleuchtung in der Stadt? Und in den 
Städten, in denen ein solches Planwerk 
vorhanden ist: Wie wird dieses erstellt 
und verwendet? Durch den zweiten Teil 
der Fragestellung werden Lichtmasterplä-
ne als Planungsinstrument hinsichtlich 
Anlass, Akteure, Vorgehensweise, Inhalte, 
Verbindlichkeit und Erfolgseinschätzung 
untersucht. 

Im ersten Schri� erfolgt zunächst eine 
thematische Einführung zur Geschichte 
der Beleuchtung, der Bedeutung von Licht 
in der Stadt und den Aussagen der Fachli-

teratur zu Lichtmasterplänen. Dann wird 
der erste Teil der Fragestellung, die Frage 
nach der Verbreitung, beantwortet. Für 
die Frage nach der Verwendung werden 
für einen tiefergehenden Vergleich anhand 
des Kriteriums des Plangebiets Städte aus-
gewählt. Der Vergleich erfolgt anhand der 
Kriterien Anlass/Ziele/Motivation, Auf-
bau/Vorgehensweise, Akteure, Inhalte und 
Verbindlichkeit/Anwendung. In einem 
Exkurs wird außerdem die Selbsteinschät-
zung der Städte zu den Auswirkungen der 
Lichtmasterplanung angesprochen. Ab-
schließend werden im Fazit die Ergebnisse 
der einzelnen Abschni�e zusammenge-
führt und weitergehende Forschungsfra-
gen aufgezeigt. 

Lichtmasterpläne werden seit den 
1980er Jahren erstellt, verstärkt seit Beginn 
des 21. Jahrhunderts. Städte wollen durch 
die ö�entliche Beleuchtung zur Sicherheit 
beitragen, durch eine Umrüstung Energie- 
und Kosteneinsparungen erzielen, auch 
nachts für eine hohe Aufenthaltsqualität 
sorgen und das Image der Stadt prägen. 
Diesem positiven Nutzen der Beleuchtung 
stehen negative Auswirkungen des künst-
lichen Lichts gegenüber. Dazu gehört die 
Beeinträchtigung nachtaktiver Lebewesen, 
gesundheitliche Auswirkungen auf den 
Menschen und die Lichtverschmutzung 
mit der daraus resultierenden Beeinträch-
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tigung der Astronomie. In der Fachlitera-
tur werden Lichtmasterpläne in Hinblick 
auf Begri�ichkeiten, Anlass, Akteure, 
Planungsebenen und -inhalte, Kategorisie-
rung, Erstellungsprozess und Umsetzung 
besprochen. 

13 der 16 betrachteten Städte haben ei-
nen Lichtmasterplan. Die Planwerke sind 
sehr unterschiedlich. Vier Städte beziehen 
das gesamte Stadtgebiet in die Planung ein. 
Diese wurden im Vergleich tiefergehend 
untersucht. Mit der Lichtmasterplanung 
sollen verschiedene Ziele erreicht werden, 
von Sicherheit über Imagestärkung bis hin 
zum Umweltschutz. Die Planwerke werden 
in komplexen Verfahren unter Einbezug 

unterschiedlicher, sowohl verwaltungs-
interner als auch externer, Akteure erar-
beitet. Das Vorgehen variiert zwischen 
Lei�hemenplanung, Rahmenplanung und 
auf technische Vorgaben fokussierte Pla-
nungen. Inhaltlich werden einige Aussagen 
in allen vier Lichtmasterplänen gleicher-
maßen genannt, dennoch werden unter-
schiedliche Schwerpunkte gesetzt. Als in-
formelle Planungsinstrumente können sie 
nur intern für die Verwaltung verbindlich 
sein, außer es werden ergänzende rechtli-
che Instrumente hinzugezogen. Als Aus-
wirkung der Lichtmasterplanung wird von 
den Städten ein stärkeres Bewusstsein für 
den Umgang mit der Beleuchtung genannt. 
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1. EINLEITUNG 

Ein abendlicher Spaziergang durch die er-
leuchtete Altstadt, die Straßenlaterne ge-
genüber dem Wohnzimmerfenster, die hell 
beleuch tete Straßenkreuzung – künstliche 
Beleuch tung ist ein fester Bestandteil unseres 
All tags. Die Beleuchtung von Straßen und 
ö�ent lichen Plätzen liegt weitgehend im Ver-
ant wor tungs bereich der Kommunen und 
wurde lange als eine rein technische Aufgabe 
gesehen. Die Beleuchtung soll Aktivitäten 
außerhalb des eigenen Wohnraums auch in 
der Nacht bzw. den späten Abendstunden 
ermöglichen und für Sicherheit sorgen, und 
das schon seit dem Mi�elalter. Mit dem 
Au�ommen des Autoverkehrs wurde die 
Beleuchtung auch für die Verkehrssicherheit 
immer wichtiger und ist es bis heute. Heut-
zutage soll jedoch mehr mit der Beleuchtung 
erreicht werden. Im We�bewerb um Einwoh 
nerInnen und BesucherInnen sind Städte da-
rauf bedacht, auch in den Abend- und Nacht-
stunden für eine hohe Aufenthalts-qualität 
zu sorgen. Das Fortschreiten der Technolo-
gie, vor allem die Entwicklung von LED, und 
anstehende Modernisierungen sind außer-
dem Anlass für viele Städte, sich intensiver 
mit ihrer Beleuchtung zu beschä�igen. Ein 
gestiegenes ökologisches Bewusstsein und 
knappe kommunale Finanzen führen dazu, 
dass im Bereich der Beleuchtung sowohl 
Energie- als auch Kosteneinsparungen er-
zielt werden sollen. 

Um die unterschiedlichen Ansprüche 
an die Beleuchtung berücksichtigen zu 
können, wird in Lichtmasterplänen der 
kün� ige Umgang mit Licht in der Stadt 
ge plant. Das Ziel dieser Arbeit ist die Ver-
breitung und Verwendung solcher Licht-
masterpläne in Großstädten im deutsch-
sprachigen Raum zu untersuchen. 

Im Kapitel „Licht in der Stadt“ wird zu-
nächst beschrieben, wie sich die ö�entliche 
Beleuchtung im Laufe der Geschichte ent-
wickelt hat. Es folgen Erläuterungen, warum 
das �ema für Städte relevant ist und was 
mit der Beleuchtung erreicht werden soll. 
Es wird außerdem der Stand der Forschung 
zu Lichtmasterplanungen aufgezeigt. 

Im dri�en Kapitel wird die Frage nach 
der Verbreitung beantwortet. Es wird zum 
einen gezeigt, welche Städte ein Planwerk 
für die Beleuchtung haben und welche 
nicht, und zum anderen ein Überblick 
über die bestehenden Planwerke gegeben.

Darauf folgend wird im vierten Kapitel 
in einem Vergleich exemplarisch die Frage 
nach der Verwendung der Lichtmasterplä-
ne beantwortet. Anhand von vier Städten 
wird gezeigt, wie die Planwerke erarbeitet 
und verwendet werden und welche Inhal-
te sie enthalten. Die genaue Fragestellung 
und Vorgehensweise wird in den nachfol-
genden Abschni�en erläutert. 
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Es folgt schließlich ein Exkurs zur Be-
wertung der Planungen durch die Städte. 
Abschließend werden die Ergebnisse in 
einem Fazit zusammengefasst. 

1.1 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit beschä�igt sich 
mit folgender Fragestellung: Wie viele und 
welche der Großstädte in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz haben einen 
Lichtmasterplan, also ein umfassendes 
Konzept für die künstliche Beleuchtung 
in der Stadt? Und in den Städten, in denen 
ein solches Planwerk vorhanden ist: Wie 
wird dieses erstellt und verwendet?

Durch den zweiten Teil der Fragestel-
lung sollen hinsichtlich der Betrachtung von 
Lichtmasterplänen als Planungsinstrument 
folgende Unterfragen beantwortet werden:
• Aus welchem Anlass, mit welcher Mo-

tivation und welchen Zielen wird der 
Lichtmasterplan erstellt?

• Wie wird bei der Planung vorgegangen 
und wie ist der Plan aufgebaut? 

• Welche Akteure sind an der Erstellung 
des Lichtmasterplans beteiligt?

• Welche Aspekte der künstlichen Be-
leuchtung (Kategorien siehe Tabelle 
weiter unten) werden behandelt?

• Für wen ist der Plan inwiefern verbind-
lich? Enthält das Planwerk konkrete Re-
alisierungsschri�e? Wie wird mit priva-
ter Beleuchtung umgegangen?

• Wie werden die Umsetzung und die 
Auswirkungen des Lichtmasterplans 
von den Städten eingeschätzt?

1.2 Vorgehensweise

Aus vorrangigem Interesse für umfassende 
Planwerke wurden Großstädte mit mehr 
als 500.000 EinwohnerInnen als Betrach-
tungsebene ausgewählt. Folgende 15 Städ-
te in Deutschland und Österreich gehen 
damit in die Betrachtung ein: Berlin, Bre-
men, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Es-
sen, Frankfurt am Main, Hamburg, Han-
nover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, 
Stu�gart und Wien. Als 16. Stadt kommt 
Zürich trotz einer geringeren Einwohner-
zahl hinzu. In der Schweiz gibt es keine 
Städte mit mehr als 500.000 EinwohnerIn-
nen. Als größte Stadt der Schweiz wird des-
wegen Zürich in die Betrachtung einbezo-
gen. (vgl. Statista, 2016a, 2016b, 2016c)

In der Fragestellung wird der Begri� 
„Lichtmasterplan“ verwendet. Gemeint 
sind damit umfassende, übergeordne-
te Lichtkonzepte. „Umfassend“ wird im 
Hinblick auf eine thematisch vielfältige 
Beschä�igung mit der Beleuchtung ver-
standen. So würde beispielsweise ein Plan, 
der nur die gestalterische Anstrahlung his-
torischer Gebäude betrachtet, aber �emen 
wie Sicherheit und Umweltschutz außer 
Acht lässt, nicht in diese Kategorie fallen. Es 
geht um übergeordnete Planungen, jedoch 
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ohne festen räumlichen Bezug. Umfangrei-
che Planwerke werden in der Regel nicht 
für einen Straßenzug erstellt, müssen aber 
auch nicht zwingend das gesamte Stadt-
gebiet abdecken. Wie in Kapitel 2.3 erläu-
tert wird, können solche Planwerke in den 
verschiedenen Städten unterschiedlich be-
nannt sein. Der Begri� „Lichtmasterplan“ 
ist in der Fragestellung also als Sammelbe-
gri� zu verstehen.

Zur Erschließung des �emas und zur 
Erarbeitung der thematischen Einführung 
in Kapitel 2 wurde als erster Arbeitsschri� 
eine Literaturrecherche durchgeführt. 

Zur Beantwortung des ersten Teils der 
Fragestellung, also der Frage nach der Ver-
breitung von Lichtmasterplänen, wurde 
zunächst im Internet recherchiert. Es wurde 
dabei sowohl generell in einer Suchmaschi-
ne mit Schlagworten wie Lichtmasterplan, 
Lichtkonzept, Beleuchtung und Straßen-
beleuchtung in Kombination mit dem Na-
men der jeweiligen Stadt gesucht, als auch 
die Internetseiten der jeweiligen Planungs-, 
Tie�au- und Verkehrsplanungsämter nach 
Informationen zum �ema ö�entliche Be-
leuchtung durchsucht. Im Falle von Berlin, 
Nürnberg, Dresden, Düsseldorf, Stu�gart 
und Zürich konnten die Planwerke direkt 
online gefunden werden. In den anderen 
Städten gab es entweder zwar Informa-
tionen zur Beleuchtung, aber nicht das 
entsprechende Planwerk, oder es konnten 
online keinerlei Informationen gefunden 
werden. In einem solchen Fall erfolgte eine 
Kontaktaufnahme per Email oder Telefon. 

Auf diesem Weg konnte der erste Teil der 
Fragestellung beantwortet werden. 

Für den zweiten Teil der Fragestellung 
wurden die vorliegenden Planwerke ge-
sichtet und, um einen Überblick über die 
Bandbreite an Planungen geben zu kön-
nen, die Ziele und Motivationen und der 
Au�au bzw. die Vorgehensweise herausge-
arbeitet und zusammengefasst. 

Da viele Städte ein Planwerk für ihre 
Beleuchtung haben, können im Rahmen 
dieser Arbeit nicht alle näher betrachtet 
werden. Für die Auswahl einer geringeren 
Anzahl an Städten wurde das Plangebiet als 
Kriterium herangezogen: Aus Interesse an 
besonders umfangreichen Planungen wur-
den diejenigen Städte ausgewählt, die das 
gesamte Stadtgebiet beplanen. Dies sind 
Berlin, Düsseldorf, Wien und Zürich.

Der Vergleich dieser Städte soll exem-
plarisch aufzeigen, wie ein Lichtmasterplan 
als Planungsinstrument verwendet wird. 
Dazu wurden zum einen die Planungsdo-
kumente genau analysiert, zum anderen In-
terviews mit jeweils einer Vertreterin bzw. 
einem Vertreterder der Stadt durchgeführt. 
Die InterviewpartnerInnen waren:
• Berlin: Claudia Reich-Schilcher (Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt, Abt. Städtebau und Projekte)

• Düsseldorf: Ane�e Grießer (Amt für 
Verkehrsmanagement, 66/2.5 Gestal-
tung des ö�entlichen Raumes)

• Wien: Gerald Wötzl (Technisches Kom-
petenzzentrum, MA33, Ö�entliche Be-
leuchtung und Verkehrslichtsignale)
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• Zürich: Sophia Berdelis (Projektleite-
rin Stadtraum, Tie�auamt) 

Als Leitfragen für die Interviews dienten die 
in der Fragestellung aufgeführten Unterfra-
gen. Den GesprächspartnerInnen wurde 
im Vorfeld mitgeteilt, dass es im Interview 
um folgende �emen gehen wird: Das Vor-
gehen bei der Planung, die beteiligten Ak-

teure, die Verbindlichkeit des Masterplans 
und Probleme/Erfolge bei der Umsetzung. 
Die Interviews mit Düsseldorf, Wien und 
Zürich wurden telefonisch durchgeführt, in 
Berlin fand in persönliches Gespräch sta�. 

Welche Aussagen für welche Unterfra-
gestellung herangezogen wurden und was 
dabei zu beachten ist, kann der folgenden 
Tabelle entnommen werden.

(Unter-)Frage Informationsquelle
Aus welchem Anlass, mit welcher Motivati-

on und welchen Zielen wird der Lichtmas-

terplan erstellt?

Aussagen in Vorwörtern und Einleitungen und Aussagen 

in den Interviews

Wie wird bei der Planung vorgegangen 

und wie ist der Plan aufgebaut? 

Der Aufbau ist in den Planungsdokumenten selbst ersicht-

lich, der Vergleich der Vorgehensweise stützt sich vor allem 

auf die Aussagen und Erklärungen in den Interviews. 

Welche Akteure sind an der Erstellung des 

Lichtmasterplans beteiligt?

Erläuterungen in den Planungsdokumenten und Aussa-

gen in den Interviews 

Welche Aspekte der künstlichen Beleuch-

tung werden behandelt?

Der Vergleich der Inhalte erfolgt (hergeleitet in Kapitel 2) 

anhand folgender Themenbereiche: Gestaltung/ Atmo-

sphäre/Image, Sicherheit, Umweltschutz/Lichtverschmut-

zung, Kosten/Energieeffizienz. 

Für wen ist der Plan inwiefern verbindlich?

Werden konkrete Realisierungsschritte 

aufgeführt?

Wie wird mit privater Beleuchtung umge-

gangen?

Aussagen in den Interviews

Erläuterungen in den Planungsdokumenten

Aussagen in den Interviews 

Exkurs: Wie werden die Umsetzung und 

die Auswirkungen des Lichtmasterplans 

von den Städten eingeschätzt?

Der Stand der Umsetzung kann (logischerweise) aus den 

Planungsdokumenten selbst nicht entnommen werden. 

Aussagen zu den Auswirkungen der Planungen stützen 

sich daher allein auf Aussagen der InterviewpartnerInnen. 

Hierbei ist zu beachten, dass diese Aussagen im Rahmen 

dieser Arbeit nicht überprüft werden können und die 

Interviewten an der Planung selbst beteiligt sind, sodass 

es eher unwahrscheinlich ist, dass ggf. Misserfolge einge-

standen werden. 

Tab. 1 Vorgehensweise Vergleich
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2. LICHT IN DER STADT 

Um in das �ema der künstlichen Be-
leuchtung einzuführen, werden in diesem 
Kapitel die historische Entwicklung der 
ö�entlichen Beleuchtung erläutert, die 
Fragen geklärt, wofür Licht im ö�entli-
chen Raum gebraucht und genutzt wird 
und welche Nachteile mit der Beleuchtung 
einhergehen sowie die Aussagen zu Licht-
masterplänen in der Literatur aufgezeigt. 

2.1 Geschichte der Stadtbeleuchtung 

Bis spät in die Nacht hinein unterwegs zu 
sein, sei es freiwillig zum Ausgehen oder 
gezwungenermaßen aufgrund von Schicht-
arbeit, ist in unserer heutigen Zeit selbstver-
ständlich. Eine Stadt, die nachts völlig dun-
kel ist, scheint unvorstellbar. Doch seit wann 
gibt es ö�entliche Beleuchtung und welche 
Entwicklung hat diese genommen?

Schon im Mi�elalter wurde die Stadt 
zu besonderen Anlässen beleuchtet und 
die BürgerInnen sporadisch dazu ange-
halten, Lichter in ihre Fenster zu stellen. 
Eine �ächendeckende Beleuchtung des 
ö�entlichen Raums wurde jedoch erst-
mals im späten 17. Jahrhundert installiert. 
Dies geschah in London, als ein rasantes 
Stadtwachstum dazu führte, dass neue In-
frastrukturen gescha�en wurden und für 

mehr Sicherheit im ö�entlichen Raum 
gesorgt werden sollte. Die Zahl von an-
fänglich 5.000 Öllampen vervielfachte 
sich innerhalb kurzer Zeit. (vgl. Holmes & 
Schmidt, 2006a, S. 16) 

Die nächtliche Beleuchtung setzte sich 
auch in anderen europäischen Städten 
durch, zum einen für eine bessere Kontrol-
le durch die Obrigkeit, zum anderen „vor 
dem Hintergrund eines neuen Gefühls für 
Stadtbewusstsein und Fortschri�“ (Hol-
mes & Schmidt, 2006a, S. 16). Eine Rolle 
spielten dabei auch die üppigen Gartenfes-
te der europäischen Herrscher, die mit tau-
senden Öllampen in den Gartenanlagen 
und Feuerwerken gefeiert wurden. Lich-
terfeste gibt es bis heute. (vgl. Holmes & 
Schmidt, 2006a, S. 16–17)

Öllampen mussten einzeln entzün-
det werden und waren unzuverlässig. Ei-
ne entscheidende Verbesserung in der 
nächtlichen Beleuchtung kam Anfang des 
19. Jahrhunderts durch die Er�ndung der 
Gaslaternen mit einer betriebssicheren 
Flamme. Gaslaternen wurden zunächst 
entwickelt, um britische Fabriken zu be-
leuchten, verbreiteten sich jedoch schnell 
in ganz London. Bereits in den 1820er Jah-
ren versorgten mehrere Hundert Meilen 
unterirdischer Gasleitungen mehr als 
40.000 ö�entliche Gaslaternen in den 
Straßen der Stadt. In anderen Ländern war 
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die Entwicklung langsamer. Beispielswei-
se waren die Pariser Straßen bis 1815 mit 
5.000 Öllampen beleuchtet, 1826 gab es 
9.000 Gaslampen und 1828 etwa 10.000. 
(vgl. Brox, 2015, S. 19–21)

Gaslaternen prägten die Stadtbeleuch-
tung im 19. Jahrhundert jedoch nicht al-
lein. Auch die Elektrizität hielt Einzug. 
Mi�e des 19. Jahrhunderts wurde die elek-
trisch betriebene Lichtbogenlampe erfun-
den, in der Strom über die Lücke zwischen 
zwei Elektroden �ießt, um Licht zu erzeu-
gen. Diese sind sehr hell, aber auch teuer 
und führten zur besonderen Beleuchtung 
von prägnanten Orten. Beispielsweise 
wurde 1883 zum Anlass der Elektrizitäts-
ausstellung in München eine Lichtbogen-
lampe verwendet, um über eine Entfer-
nung von 700 Metern die Frauenkirche 
anzustrahlen. „Dies war gleichzeitig der 
Beginn der Anstrahlung und Beleuchtung 
im ö�entlichen Raum – und rasch auch der 
Verwendung farbigen Lichts“ (Holmes  & 
Schmidt, 2006a, S. 17). Die Lampen wur-
den nach und nach auch groß�ächiger ein-
gesetzt. (vgl. Brox, 2015, S. 24; Holmes & 
Schmidt, 2006, S. 17–18)

Die Er�ndung der Glühlampe durch 
�omas Edison führte zu einer rasanten 
Entwicklung der städtischen Beleuchtung 
und mehr gestalterische Lichtnutzung kam 
auf. Das erste Beleuchtungskonzept mit 
städtebaulicher Dimension entstand 1893 
im Rahmen der Weltausstellung in Chi-
cago. Es zeichnete sich dadurch aus, dass 
nicht nur einzelne Bauwerke angestrahlt 

wurden, sondern die Gesamtwirkung des 
für die Ausstellung gescha�enen Stadtrau-
mes im Vordergrund stand und eine eigen-
ständige Nachtwelt gescha�en werden soll-
te. (vgl. Holmes & Schmidt, 2006a, S. 18)

In US-amerikanischen Großstädten gab 
es zwar Lichtreklame und Illuminationen 
von Hochhäusern; die Idee eines um fas sen-
den Beleuchtungskonzepts wurde nach der 
Weltausstellung jedoch nicht in städte bau-
liche Planungen übernom men. Und 

„während sich in Amerika im Laufe der 
1920er Jahre die Architekturan strah-
lung oder fassadenmontierte �ächige 
Glüh lam pen felder durchgesetzt ha�en, 
ent wickel ten sich in Deutschland im 
Rahmen der modernen Architektur eine 
‚Licht archi tek tur‘, deren Ursprünge bei 
Bruno Taut zu �nden sind. Licht wurde 
Teil des Entwurfgedankens“ (Holmes & 
Schmidt, 2006a, S. 19). 

Ab Ende der 1920er dominierte das Au-
to als Massenverkehrsmi�el zunehmend 
Europas Großstädte. Die Straßenbeleuch-
tung wurde dadurch mehr und mehr als 
funktionale Verkehrsbeleuchtung gesehen, 
die dazu diente, Straßen nachts hell und 
gleichmäßig auszuleuchten und so auch 
bei höherer Geschwindigkeit und Ver-
kehrsdichte für Sicherheit zu sorgen. (vgl. 
Kleine, 2004, S. 35)

In den 1930er Jahren gab es in Deutsch-
land zusätzlich zwei Tendenzen: die künst-
le risch motivierte Anstrahlung einzelner 
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Ge bäude und die Nutzung von Licht zu Pro-
pa gan da zwecken der Nationalsozialisten. 

„Nach dem zweiten Weltkrieg war in 
Deutschland Licht und Beleuchtung eine 
Art Versinnbildlichung der Erlösung von 
den Jahren der Zwangsverdunklung infol-
ge drohender nächtlicher Fliegerangri�e“ 
(Holmes & Schmidt, 2006, S. 20). 

Die Stadtbeleuchtung wurde schnell wieder 
hergestellt mit Fokus auf den funktionalen 
Belangen, allen voran jenen der Verkehrssi-
cherung. In den 1950er und 1960er Jahren 
wurden Städte autogerecht umgestaltet, was 
die funktionale Ausrichtung verstärkte. Mehr 
Licht sollte Kriminalität und Verkehrsunfäl-
len entgegenwirken. Die Beleuchtung wurde 
vorrangig durch die Stadtkämmerer und die 
Leuchtmi�elindustrie anhand von Investi-
tions- und Unterhaltungskosten bestimmt. 
(vgl. Holmes  & Schmidt,  2006a,  S. 19–21; 
Kleine, 2004, S. 37)

In den 1980er Jahren kam es zu einer 
zunehmend gestalterischen Auseinander-
setzung mit dem Stadtraum und seiner Be-
leuchtung, auch KünstlerInnen begannen 
den Stadtraum zu inszenieren. Ende der 
1980er Jahre begannen außerdem Stern war-
ten sich über die exzessive Beleuch tung der 
Städte zu beschweren. 1989 wurde die Dark 
Sky-Bewegung gegründet, die Kritik an um-
fangreicher Lichtwerbung und Gebäudean-
strahlung übt. (vgl. Kleine, 2004, S. 39) Seit 
den 1990ern gab es laufend neue Entwick-
lungen und die gestalterische Lichtplanung 

wurde zum Bestandteil der Landscha�s-
planung. Heute setzt sich die Nachtgestalt 
in den Städten aus einer Vielzahl von Lich-
telementen zusammen. (vgl. Holmes & 
Schmidt, 2006, S. 21)

Ö�entliches Licht gehört heute ge-
nauso wie zum Beispiel asphaltierte 
Straßen zu den Grundlagen unseres mo-
dernen Lebens. Neben dem Komfort 
der künstlichen Beleuchtung, haben wir 
aber nach wie vor eine hohe Sensibilität 
für Licht und können uns immer wieder 
über Lichter wundern und freuen. Neben 
wirtscha�lichen Belangen trägt auch das 
zu einer gesteigerten A�raktivität neuer 
Beleuchtungskonzepte bei. (vgl. Brandi & 
Geissmar-Brandi, 2007, S. 153)

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts steht 
die künstliche Beleuchtung wieder ver-
stärkt auf der politischen Agenda. Licht-
konzepte bzw. Lichtmasterpläne werden 
seit den 1980er Jahren erstellt. Seit Beginn 
der 2000er ist die Anzahl exponentiell ge-
stiegen. Lyon in Frankreich und Edinburgh 
in Scho�land gelten als Vorreiter und die-
nen anderen Städten als Vorbild. (vgl. Klei-
ne, 2004, S. 40; Köhler, 2015, S. 149)

Angesichts veralteter Infrastruktur und 
knapper kommunaler Finanzen disku tie ren 
viele Gemeinden über eine Moder ni sie rung 
ihrer Beleuchtungsanlagen. Gleichzeitig ha-
ben sich auch die Möglichkeiten auf grund 
neuer Technologien vervielfacht. Dazu 
gehören LED-Leuchtmi�el als auch neue 
Steuerungsmöglichkeiten. (vgl. Hänel & 
Schulte-Römer, 2015, S. 101) LED-Leuch-
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ten haben einen viel geringeren Energie-
verbrauch im Vergleich zu bisher genutzten 
Leuchtmi�eln und sind in Herstellung und 
Materialeigenscha�en wesentlich umwelt-
verträglicher als beispielsweise Gasleuchten. 
(vgl. Köhler, 2010, S. 26; Stadtplanungsamt 
Landeshauptstadt Düsseldorf,  2008, S. 26) 
Die Einsparmöglichkeiten sind jedoch nicht 
durchweg positiv zu sehen. 

„Wenn es unzweifelha� richtig ist, dass mit 
Hilfe von LEDs eine gleich große Menge 
Licht bei geringerem Energieverbrauch 
produziert werden kann, dann ist es ebenso 
richtig, dass mit LEDs viel mehr Licht bei 
gleichem Energieverbrauch erzeugt wer-
den kann.“ Ein Anstieg der globalen Licht-
menge ist zu erwarten. (Patat, 2010, S. 66) 
Auch wenn heutzutage immer mehr Städte 
Konzepte und Masterpläne für ihre Be-
leuchtung erarbeiten, so ist ebenso zu be-
denken, dass auch Einkaufszentren, Fuß-
ballstadien, Tank stellen und ähnliches zu 
immer mehr Be leuch tung beitragen.

2.2 Nutzen und Grenzen der städ-
tischen Beleuchtung 

Verkehrsbeleuchtung in den Straßen und 
den Fußgängerbereichen, Fassadenanstrah-
lungen, Schaufensterbeleuchtungen, Licht-
reklamen und temporäre Lichtinstallatio-
nen für Veranstaltungen – unterschiedliche 
Beleuchtungsarten sind heutzutage überall 

in Städten vorzu�nden. Doch wofür wird 
das künstliche Licht gebraucht und genutzt?

Zunächst können verschiedene Lichts-
orten unterschieden werden: Das sind zum 
einen private Beleuchtungen des eigenen 
Wohnraumes sowie Fabrik- und Indus-
triebeleuchtungen und Lichtwerbung, die 
sich jeweils auch auf das Umfeld auswir-
ken. Zum anderen die ö�entliche Funk-
tions beleuchtung von Wegen, Straßen und 
Plätzen. Licht hil� dabei auch auf Dinge 
aufmerksam zu machen, beispielsweise 
Baustellen. Des Weiteren gibt es gestalte-
rische Beleuchtung von Architektur und 
Stadtraum sowie Lichtinstallationen als 
Kunstwerke. Hinzu kommt temporäres 
Licht zu feierlichen Anlässen und das 
Nicht-Licht, die Dunkelheit. (vgl. Köh-
ler, 2010, S. 186–187)

Die Zunahme künstlicher Beleuch-
tung im Laufe der Geschichte hat dazu 
geführt, dass Betriebs- und Arbeitszeiten 
vom natürlichen Rhythmus des Sonnen-
lichts unabhängig geworden sind. Dass 
wir auch abends und nachts noch unter-
wegs sind, führt wiederum zu einer grö-
ßeren Bedeutung der Beleuchtung und 
diese erfüllt in der nächtlichen Stadt ver-
schiedene Zwecke.

Das ist zum einen die Verkehrssicher-
heit. Im Verkehr gibt es eine erhöhte Un-
fallgefahr bei Dunkelheit. Das Sehvermö-
gen nimmt ab, da aufgrund der geringen 
Kontraste die Sehschärfe zurück geht, 
Entfernungen schlechter eingeschätzt wer-
den können und die Gefahr, geblendet zu 
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werden, steigt. Dementsprechend ist es 
schwieriger, Hindernisse und andere Ver-
kehrsteilnehmerInnen zu erkennen. Die 
Beleuchtung kann diese Nachteile der 
Dunkelheit kompensieren, indem Gefah-
renstellen und VerkehrsteilnehmerInnen 
besser kenntlich gemacht werden. (vgl. 
Meseberg, 2006a, S. 23–24) Zum anderen 
wird die Beleuchtung o� zum Zweck der 
Kriminalitätsprävention eingesetzt. Licht 
kann ein Faktor für das Sicherheitsgefühl 
der BürgerInnen sein und zur Orientie-
rung sowohl für FußgängerInnen als auch 
für FahrerInnen beitragen, beispielsweise 
durch ein beleuchtetes Wegenetz, Sicht-
achsen und beleuchtete Orientierungs-
punkte. (vgl. Meseberg, 2006a, S. 23) 

Licht ermöglicht es jedoch nicht nur, 
nachts überhaupt in der Stadt unterwegs 
zu sein, sondern trägt auch entscheidend 
zu einer angenehmen Stimmung bei. Kul-
turelle und kommerzielle Aktivitäten kön-
nen in die Nacht hinein verlängert werden. 
Im We�bewerb der Städte untereinander 
um BesucherInnen und TouristInnen ist 
die Aufenthaltsqualität, auch nach Ein-
bruch der Dunkelheit, maßgeblich. 

„Insbesondere bei den Zielen A�raktivi-
tät, Imagebildung, Zufriedenheit, Identi�-
kation und damit mi�elbar die Kau�ra�-
bindung kann Licht im ö�entlichen Raum 
einen aktiven Bei trag leisten, indem es ei-
ne angenehme und a�raktive Atmosphäre 
scha�, die zum Bum meln und Verweilen 
einlädt“ (Töllner, 2006a, S. 36). 

O� sind die nächtliche beleuchtete Stadt-
silhoue�e und Sichtachsen eigene At-
traktionen und tragen entscheidend zum 
Image einer Stadt bei. 

Anhand dieser Funktionen von Licht 
könnte der Eindruck entstehen, dass je 
heller, desto besser. Es gibt jedoch auch 
einige Aspekte, die dazu führen, dass Be-
leuchtung gut durchdacht sein sollte, um 
sie in manchen Bereichen auch einschrän-
ken zu können. Nicht nur führen Konkur-
renzsituationen in der Beleuchtung dazu, 
dass positive Aspekte im Hinblick auf 
Aufenthaltsqualität und Image wieder re-
vidiert werden. Zu helle oder falsch ausge-
richtete Leuchten können auch zu Blend-
wirkungen führen und so die Sicherheit 
im Straßenverkehr einschränken sta� sie 
zu erhöhen. 

Ein Zuviel an Licht birgt zudem eige-
ne Probleme. Die künstliche Beleuchtung 
hat Konsequenzen für nachtaktive Lebe-
wesen, zahlreiche Arten orientieren sich 
bei ihren nächtlichen und jahreszeitlichen 
Wanderungen am Sternenhimmel. Durch 
die Beleuchtung ist dies nicht oder nur 
eingeschränkt möglich und punktuelle 
Lichtquellen führen zu einer Desorientie-
rung. (vgl. Grie�ahn, Hölker & Kretsch-
mer, 2010,  S. 70) Besonders gefährdet 
sind nachtaktive Insekten. Das Licht stört 
die Insekten bei der Nahrungsaufnahme, 
der Fortp�anzung und der Eiablage. Zu-
dem werden sie in der Nähe von Leuchten 
schneller Beute von Spinnen, Fledermäu-
sen oder Vögeln. Durch die Anlockwir-
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kung von Licht können Insekten an den 
heißen Teilen einer Lampe verbrennen 
oder in die Lampe eindringen, aber nicht 
mehr entkommen. „Als Resultat all dieser 
E�ekte kommt es in der Nähe [von Be-
leuchtungsanlagen] zu einer ökologisch 
bedenklichen Verarmung oder Ausro�ung 
der betro�enen Insektenarten“ (Mese-
berg, 2006b, S. 171).

Auch auf den Menschen kann die 
nächtliche Beleuchtung gesundheitliche 
Auswirkungen haben, vor allem wenn das 
Schlafzimmer aufgehellt wird. Dunkelheit 
ist bedeutend für den biologischen Rhyth-
mus und viele wichtige, regenerative Pro-
zesse laufen im Schlaf ab. Die Dunkelheit 
dient dabei als Impulsgeber, in den Erho-
lungsmodus zu wechseln. „Die Qualität 
und E�ektivität von Schlaf in Räumen, 
die durch Tages- oder Kunstlicht erhellt 
werden, kann dramatisch reduziert und 
sogar ursächlich für die Entstehung von 
Krankheiten bzw. für die Zunahme be-
stimmter Krebsarten sein“ (Peetz, 2006, 
S. 186). Eine wichtige Rolle spielt dabei 
das Hormon Melatonin, das die Schlafqua-
lität beein�usst und in Wechselwirkungen 
mit anderen Hormonen steht. Je heller 
der Schlafraum ist, desto weniger Melato-
nin wird gebildet und ein niedriger Mela-
toninspiegel führt zum Beispiel zu einem 
erhöhten Östrogenspiegel, was mit einem 
erhöhten Brustkrebsrisiko einhergeht. 
(vgl. Peetz, 2006, S. 186–187)

Ein weiteres Problem ist die Beeinträch-
tigung der Astronomie. Die künstliche Be-

leuchtung strahlt in Richtung Himmel und 
durch Streuung entsteht ein Lichtschleier, 
der den Nachthimmel au�ellt und die Beob-
achtung der Sterne erheblich beeinträchtigt. 
Man spricht auch von Lichtverschmutzung 
oder Lichtsmog. Nur noch die lichtstärks-
ten Sterne sind zu erkennen. Observatorien 
für wissenscha�liche Astronomie können 
nur noch im Hochgebirge weit entfernt von 
künstlicher Beleuchtung errichtet werden. 
(vgl. Meseberg, 2006b, S. 172) Europäische 
Großteleskope be�nden sich auf den kana-
rischen Inseln oder auf den nord- oder süd-
amerikanischen Kontinenten. Von Konti-
nentaleuropa aus sind keine astronomischen 
Observationen mehr möglich. 

„Die Auswirkungen der Lichtverschmut-
zung auf astronomische Himmelsbeobach-
tungen sind verheerend. Straßenlampen be-
leuchten nicht nur den Boden unter ihnen. 
Ein Teil der Lichtstrahlung wird himmel-
wärts re�ektiert und in ablehnungswürdigs-
ten Fällen von schlecht entworfenen Lam-
pen sogar direkt nach oben gerichtet. Wenn 
dieses Licht die Troposphäre erreicht, wird 
es auf den Boden zurück re�ektiert und 
überstrahlt so die natürliche Helligkeit des 
Nachthimmels“ (Patat, 2010, S. 63–64). 

Blaue Kaltlicht-LEDs in der Straßenbeleuch-
tung verstärken das Problem, da dieses auch 
in den dunkelsten Bereich des natürlichen 
Spektrums des Nachthimmels vordringt 
und die Atmosphäre blaues Licht stärker 
streut als rotes Licht. (vgl. Patat, 2010, S. 65)
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2.3 Lichtmasterpläne 

„Orientierung verbessert, Sicherheit er-
höht, Angsträume- aufgelöst, Aufenthalts-
qualität gescha�en, Wirtscha�lichkeit 
gesteigert, Um welt belastung verringert, 
Urbanität insze niert, Images erzeugt oder 
Kau�ra� ge stärkt […] – alles gleich-
zeitig, alles mit Hilfe von Licht“ (Köh-
ler, 2010, S. 183).

Unterschiedliche Funktionen von Licht 
in der Stadt, verschiedene Technologien, 
Chancen und Risiken von mehr, weniger 
oder anders gestalteter ö�entlicher Beleuch-
tung – wie lässt sich all dieses zusammen-
bringen und planerisch gestalten und regeln? 
Eine Möglichkeit dafür ist ein Masterplan.

Masterpläne im Allgemeinen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie konzeptionelle 
Ideen enthalten, prozessorientiert sind, 
eine große Anzahl von Akteuren mit un-
terschiedlichen Interessen integrieren, ei-
ne übergreifende Koordinierungsaufgabe 
wahrnehmen und �exibel gestaltet werden 
können. Die Intention von Masterplänen 
liegt darin, „eine Vielzahl von kleinen Pro-
jektschri�en zu koordinieren ohne dabei 
die gewünschte Zielrichtung der gesam-
ten städtebaulichen Entwicklung aus dem 
Auge zu verlieren“ (Pegels, 2006, S. 467). 
Ein Masterplan ist ein informelles Pla-
nungsinstrument, „was fast zwangsläu�g 
impliziert, dass sein Einsatzbereich wenig 
scharf de�niert ist und keine rechtsver-

bindlichen Aussagen zu seinen Anwen-
dungs- und Aufgabenbereichen bestehen“ 
(Pegels,  2006, S. 466–467). Informelle 
Planungen können durch einen Beschluss 
der politischen Gremien nur intern Ver-
bindlichkeit erlangen. Sie können jedoch 
zur Vorbereitung formeller Planungen die-
nen und in der Abwägung berücksichtigt 
werden. (vgl. Pahl-Weber, 2010, S. 227)

Begrifflichkeiten

Lichtmasterplan, Masterplan Licht, Licht-
plan, gesamtstädtisches Lichtkonzept, 
Beleuchtungsplan, Stadtlichtplan, Licht-
leitplan – Planwerke zum �ema Licht tra-
gen unterschiedliche Bezeichnungen. (vgl. 
Köhler, 2012, S. 40) Eine Befragung von 
LichtplanerInnen durch Fechter (2005) 
hat gezeigt, dass ein Lichtplan als ein Pla-
nungsinstrument verstanden wird, das 
„durch Ziele und Vorgaben einen Rahmen 
für den kün�igen Umgang mit künstli-
chem Licht“ setzt und „sowohl funktionale 
als auch inszenierende Beleuchtung“ koor-
diniert. Die Bezeichnung Lichtmasterplan 
wird von den befragten LichtplanerIn-
nen bevorzugt, da dieser die „angestrebte 
übergeordnete Ebene ausdrückt“. (Fech-
ter, 2005, S. 96) 

Unabhängig von der Betitelung des 
Plan werks: Welche Möglichkeiten erö�net 
eine solche Planung für die Beleuchtung 
und welche Anforderungen werden an sie 
gestellt? In der Fachliteratur sind dazu ver-
schiedene Ansätze zu �nden. 
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Anlass

Was den Anlass und die Motivation für eine 
solche Planung anbetri�, beschreibt Köhler 
(2010, S. 182) zwei Positionen der Kommu-
nen. Das ist zum einen die Bereitscha� der 
Stadtverwaltung, auf eine technisch e�zien-
tere Straßenbeleuchtung umzurüsten, auf-
grund eines zunehmenden Sanierungsbe-
darfs und ökonomischer und ökologischer 
Verbesserungsmöglichkeiten. Initiativen aus 
dieser Richtung kommen meist von Tief-
bauämtern oder städtischen Eigenbetrie-
ben. Die andere Position vertreten die Pla-
nungsämter und Wirtscha�sförderungen. 
Hier geht es um einen lichtgestalterischen 
Anspruch und die Motivation, das Lebens-
umfeld und die Zentren a�raktiver zu ge-
stalten. Hinzu kommen außerdem die pri-
vaten Beleuchtungen und lich�echnischen 
Werbemaßnahmen, die in ihrem jeweiligen 
Eigeninteresse die nächtliche Beleuchtung 
beein�ussen. (vgl. Köhler, 2010, S. 182) 

Akteure 

Schmidt (2006) fordert einen integrier-
ten Planungsansatz. Bisher ist es vor allem 
darum gegangen, Straßen und Plätze hell 
und gleichmäßig auszuleuchten. Die Ab-
stände der Leuchten, die Höhe des Licht-
punktes und die Beleuchtungsstärke sind 
durch Normen und Richtlinien vorgegeben 
und die Zuständigkeit liegt vor allem beim 
Tie�auamt oder der Verkehrsplanung. Das 
soll sich jedoch ändern, da die Planung des 

Nachtbildes die gleiche Aufmerksamkeit er-
fordert wie die des Tagbildes.

„Es wird kün�ig darum gehen, die ver-
schiedenen Disziplinen für die Aufgabe 
der Beleuchtung einer Stadt und ihrer 
Teilbereiche an einen Tisch zu holen. Rat-
sam ist es, die verschiedenen Aspekte zur 
Erarbeitung eines urbanen Lichtkonzepts 
zu berücksichtigen und daher zumindest 
einen Fachingenieur für Licht, einen Ex-
perten für Städtebau und Stadtgestaltung 
und einen zuständigen Vertreter der kom-
munalen Verwaltung in das Team einzu-
beziehen“ (Schmidt, 2006, S. 119).

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich 
um eine noch junge Disziplin handelt und 
nicht-technische Lichtplanung und Lichtge-
staltung keine geschützten Begri�e sind und 
so einen nicht ausgewiesenen Berufszweig 
benennen. Sowohl Industrie-DesignerInnen, 
InnenarchitektInnen, BühnenbeleuchterIn-
nen, Werbegra�kerInnen, Elektroingenieu-
rInnen, LeuchtenfabrikantInnen, Informa-
tikerInnen als auch KünstlerInnen sind in 
diesem Bereich tätig, was auch dazu führen 
kann, dass Lichtgestaltungen von Akteuren 
ohne gestalterische Ausbildung durchge-
führt werden. (vgl. Köhler, 2010, S. 196)

Planungsebenen und Inhalt 

Der Inhalt und planerische Zweck 
von Lichtmasterplänen wird von Nar-
boni (2006) folgendermaßen beschrieben:
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 „Ein Licht-Masterplan beginnt im großen 
Maßstab (Makroebene) mit einer Ge-
samtbetrachtung der Stadt und endet bei 
einzelnen, genau de�nierten Standorten 
(Mikroebene) wie beispielsweise Stadt-
zentrum, historisch bedeutende Stad�ei-
le, wichtige Achsen und Stadteinfahrten, 
periphere Viertel, Industriegebiete, Stadt-
rand, etc.“ (Narboni, 2006, S. 55). 

In der Praxis gibt es sowohl Masterpläne 
für das gesamte Stadtgebiet als auch sol-
che, die nur das Stadtzentrum beplanen. 

Laut Köhler sollte ein Lichtmasterplan 
aufzeigen, welche Beleuchtung wann, wo, 
für wen und zu welchem Zweck geeig-
net ist. Und damit einhergehend, welche 
technischen und organisatorischen Mi�el 
gebraucht werden, um diese Beleuchtung 
kurz-, aber auch langfristig einrichten 
und sicherstellen zu können. (vgl. Köh-
ler, 2015, S. 152)

Kategorisierung 

Köhler unterscheidet vier Planungstypen: 
• Rahmenpläne, die von der Gesamt-

struktur der Stadt ausgehen und Ein-
gri�sgebiete anhand von �emenberei-
chen oder Stadtelementen benennen;

• Lei�hemenplanungen, die Beleuch-
tungsmaßnahmen anhand übergeord-
neter Gemeinsamkeiten organisieren;

• Prozessorientierte Entwicklungen, bei 
denen zunächst ohne Plangrundlage Be-
leuchtungsprojekte angegangen werden;

• und Lichtkoordination oder Lichtmana-
ge ment mit Schwerpunkt auf der Lichtge-
staltung. (vgl. Köhler, 2012, S. 42) 

Prozess

Als notwendig für einen Beleuchtungs-
planungsprozess hält Köhler folgende 
Schri�e:
• „Formulierung von Leitzielen, -themen 

und Maßnahmen 
• Verfassung von kriteriengeleiteten Prin-

zipien und Regelungen
• Innere, die Lichtsorten betre�ende, 

und äußere Hierarchisierung des Be-
leuchteten

• Horizontale und vertikale Gliederung 
von Licht und Dunkelzonen

• Abstimmung der Lichtintention nach 
materiellem und sozialem Raumbezug

• Einteilung der Lichterscheinungen 
entlang ihrer Wirkungsweisen.“ (Köh-
ler, 2010, S. 192)

Auch Holmes und Schmidt benennen Ar-
beitsschri�e für die Erstellung eines Mas-
terplans. Dies sind:
1. Bestandsaufnahme und Bewertung, 

um funktionale Anforderungen an die 
Stadt und den Stadtraum bei Nacht zu 
de�nieren und Probleme und Chancen 
aufzuzeigen.

2. Erarbeitung von Zielen und Leitideen 
für die Stadtgestaltung bei Nacht.

3. Konzeptentwicklung für die Gesamt-
stadt und ihre Teilbereiche. Auf der Mak-
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roebene soll es dabei sowohl um räumli-
che Zusammenhänge und prägende Orte 
als auch Richtlinien zum Umgang und 
zur Optimierung des Leuchtenbestandes 
und um Regelwerke für den Umgang mit 
privater Beleuchtung gehen. Auf der Mi-
kroebene geht es um die Auswahl maß-
nahmebedür�iger Teilbereiche.

4. Lichtsimulationen und temporä-
re Lichtevents zur Sensibilisierung 
der Ö�entlichkeit. (vgl. Holmes & 
Schmidt, 2006b, S. 122–125)

Umsetzung und Wirkung 

Zur Verbindlichkeit und Wirkung eines 
Lichtmasterplans heißt es bei Holmes und 
Schmidt: 

„Ein Licht-Masterplan bietet keine starren 
Gestaltungsvorgaben und gibt keine direkte 
Umsetzung vor, sondern beschreibt Quali-
täten, Raumbezüge und Abhängigkeiten. Er 
formuliert ein städtebauliches Gesamtkon-
zept, aus dem sich der Umgang mit der Be-
leuchtung an einem bestimmten Ort ablei-
ten lässt. Er stellt einen Maßnahmenkatalog 
für die Zukun� auf, der bei der Umsetzung 
von Einzelheiten trotz der individuellen 
heterogenen Handschri� der beau�ragten 
Lichtplaner einen spezi�schen Nachtraum 
oder eine Nachtraumfolge gewährleistet“ 
(Holmes & Schmidt, 2006b, S. 126).

Töllner beschreibt den Masterplan als ein 
dynamisches Planungsinstrument, das in 

vielen Bereichen eingesetzt werden kann, 
wie beispielsweise die Vorbereitung einer 
for mel len Bauleitplanung. Für die Umset-
zung eines Lichtmasterplans und die damit 
ein her gehen de Erneuerung oder Um ge-
sta  ltung der Beleuchtungsanlagen müssen 
lang fris ti ge Zeiträume eingeplant werden, 
bis zu zehn Jahre. In dieser Zeit kann sich 
sowohl das Bewusstsein für Beleuch tung 
als auch der Stand der Technik ändern. 
„Es scheint daher nachvollziehbar, dass 
die Licht pla nung als ‚strategisch‘ bezeich-
net wird, da sie im Laufe der Jahre nicht 
nur an ge passt werden kann, sondern soll“ 
(Töllner, 2006b, S. 150).

Zwischenfazit 

Fasst man all dies kurz zusammen, werden 
folgende Ansprüche an einen Lichtmaster-
plan gestellt bzw. folgende Empfehlungen 
gegeben:
• Erarbeitung eines Handlungsrahmens 

für den kün�igen Umgang mit der Be-
leuchtung, Erarbeitung von Zielen und 
Leitideen unter Berücksichtigung des 
langfristigen Zeithorizonts;

• Zusammenarbeit verschiedener Akteu-
re, sowohl aus der Verwaltung, als auch 
externer Experten;

• Das Zusammenbringen von techni-
schen und gestalterischen Ansätzen;

• Die Betrachtung unterschiedlicher Pla-
nungsebenen;

• Eine auch inhaltlich breite Betrachtung 
des �emas Beleuchtung.
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Kurz gesagt, es wird sehr viel von einem 
(Licht-)Masterplan erwartet. Letztlich 
impliziert schon allein der Begri� ein über-
geordnetes, komplexes Planungsverfahren. 

Verbreitung

Nun stellt sich die Frage, wie weit solche 
Planwerke bereits verbreitet sind. Laut ei-
ner Untersuchung von Fechter im Jahr 2005 
haben 45 Städte in Deutschland eine Licht-
planung, die sich mit mehr als einer Be-
leuchtungsfunktion beschä�igt und einen 
größeren städtischen Geltungsbereich hat. 
(vgl. Fechter, 2005, S. 40) „Bezüglich des 
strukturellen Au�aus, der Detailgenauigkeit 
der Planung und der praktischen Umset-
zung herrscht weitestgehend keine standar-

disierte Lösung.“ (Fechter, 2005, S. 96) Der 
Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung mit 
Licht und die vorrangige Motivation ist, die 
A�raktivität der Stadt bei Nacht zu steigern. 

Nach einer Befragung von Köhler im Jahr 
2012 von rund 4.500 Städten und Gemein-
den haben rund 500 deutsche Kommu-
nen eine Strategie oder Maßnahme für die 
städtische Beleuchtung entwickelt und die 
Anzahl der Beleuchtungsstrategien ist seit 
Mi�e der 2000er exponentiell gestiegen.1 
In der Mehrheit geht es um die Straßenbe-
leuchtung und die Motivation, Energie und 
Finanzmi�el einzusparen. Belange gene-
reller Lichtgestaltung oder Stadtgestaltung 
mit Licht werden laut der Befragung meist 
zweitrangig oder nur im Anhang behandelt. 
(vgl. Köhler, 2015, S. 149)

1 Es kann jedoch nicht unbedingt daraus geschlossen werden, dass die 
Anzahl der Lichtplanungen von 45 im Jahr 2005 auf 500 im Jahr 2012 
angestiegen ist, da Fechter Lichtplanungen ausgeschlossen hat, die 
das Kriterium von mehr als einer Beleuchtungsfunktion und einem 
größeren Geltungsbereich nicht erfüllen, Köhler jedoch alle von den 
Kommunen genannten Lichtstrategien einbezieht. 
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3. VERBREITUNG VON LICHTMASTERPLÄNEN  
IN GROSSSTÄDTEN 

Wie viele und welche der 16 Städte mit 
mehr als 500.000 EinwohnerInnen im 
deutschsprachigen Raum haben einen 
Lichtmasterplan? Drei Städte haben kein 
Planwerk, das der ö�entlichen Beleuch-
tung gewidmet ist. Dies sind Bremen, Es-
sen und München. Die anderen untersuch-
ten Städte haben folgende Planwerke:
• Berlin: Stadtbild Berlin Lichtkonzept 

(2011)
• Dortmund: Lichtkonzept Dortmund-

Hörde (2011)
• Dresden: Lichtmasterplan Dresden In-

nenstadt (2008)
• Düsseldorf: Lichtmasterplan Teil  1 

(2003), Lichtmasterplan Teil 2 (2008)
• Frankfurt/Main: Beleuchtungskonzept 

Illumination Stadtraum Main (2012)
• Hamburg: Lichtkonzept für die Ham-

burger Innenstadt (2005) 
• Hannover: Lichtkonzept Innenstadt 

(2002) 
• Köln: Beleuchtungskonzept für die 

Kölner Innenstadt (2000)
• Leipzig: Lichtkonzeption für die In-

nenstadt (1999)
• Nürnberg: Lichtkonzept für die Nürn-

berger Altstadt (2011)
• Stu�gart: Lichtmasterplan Innenstadt 

(2007)

• Wien: Masterplan Licht Wien (2008)
• Zürich: Plan Lumière (2004)

Nicht nur die Städte und die Benennung 
der Lichtpläne sind unterschiedlich, auch 
die Vorgehensweisen und Inhalte können 
sehr unterschiedlich sein. Auch wenn nicht 
alle diese Planwerke umfangreich betrach-
tet werden können, soll doch ein Überblick 
gegeben werden über die Bandbreite von 
Lichtplanwerken. Exemplarisch werden 
dazu im Folgenden vor allem die Ziele und 
Motivationen und der Au�au bzw. die Vor-
gehensweise der jeweiligen Planung kurz 
erläutert. Die nachfolgenden Ausführungen 
sind auch im Anhang ab S.  79 in Form einer 
Übersichtstabelle zu �nden. 

Der Lichtmasterplan der Stadt Ber-
lin, das Stadtbild Berlin Lichtkonzept, gilt 
für das gesamte Stadtgebiet (siehe Abb.1) 
und hat als Zielsetzung, zu „einer schönen 
Stadt, einer wirtscha�lichen Beleuchtung, 
der ökologischen Verträglichkeit und der 
Sicherheit für jung und alt im ö�entlichen 
Raum“ beizutragen (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt, 2011, S. 4). 
Das Konzept macht technische Angaben zur 
Planung und Errichtung von ö�entlichen 
Beleuchtungsanlagen, basiert auf einer Ana-
lyse der Stadtstruktur und benennt Grund-
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Abb. 1 Berlin: Orte besonderer Lichtbedeutung (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 2011, S. 26)
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sätze zum Schutz der Umwelt, Menschen 
und Tiere, zur Objektanstrahlung und zur 
kün�igen Beleuchtung straßennetzunab-
hängiger Wege. (vgl. Senatsverwaltung für 
Stadt entwicklung und Umwelt, 2011)

In der Stadt Bremen gibt es lediglich 
für einen kleinen Kernbereich der histo-
rischen Altstadt ein Konzept für die An-
strahlung von Gebäuden. Der Fokus liegt 
dabei auf der Gestaltung. Für das gesamte 
Stadtgebiet oder einen größeren Bereich 
der Innenstadt gibt es keinen Master-
plan oder dergleichen. Die Leuchten in 
der Stadt werden zwecks Energie- und 
Kosteneinsparungen jedoch nach und 
nach erneuert. (vgl. Freie Hansestadt Bre-
men, o. J.; Telefongespräch Röpken, 2016)

In Dortmund gibt es eine integrierte 
Lichtplanung für den Stad�eil Hörde, welche 
gleichzeitig Forschungs- und Planungspro-
jekt ist und den Anspruch hat, ein „Impuls 
zur Fortentwicklung einer gesamtstädti-
schen angelegten Planung zu [sein]. Der 
kleinräumliche Versuch soll dazu dienen, die 
Bedeutung und den Nutzen einer integrier-
ten Strategie aufzuzeigen“ (Fachhochschule 
Dortmund, 2011, S. 6). Das Planwerk wur-
de jedoch aufgrund mangelnder �nanzieller 
Mi�el nicht auf den gesamten Stadtraum 
ausgeweitet. Die Planung geschieht entlang 
von drei Handlungssträngen: Lichtstruktur 
(Grundbeleuchtung, ö�entliche Straßen-
beleuchtung), Lichtkomposition (Schaf-
fung von Räumen und Akzenten) und 
Lichtwerbung. (vgl. Fachhochschule Dort-
mund, 2011, S. 9) Das Mo�o des Planungs-

prozesses ist „Hörde in neuem Licht“ und 
es wurde ein Zielsystem entwickelt mit den 
drei Leitvorstellungen „vorsorgender Um-
weltschutz, kultureller Ressourcenschutz 
und wirtscha�liche E�zienz“ (Fachhoch-
schule Dortmund, 2011, S. 10). 

Der Lichtmasterplan für die Innenstadt 
in Dresden gilt für die Altstadt und die 
Neustadt. Ziel der Planung ist es, „die un-
terschiedlichen Beleuchtungen in Einklang 
zu bringen“ und „Vorgaben für die Beleuch-
tung zu entwickeln, welche die städtischen 
Räume in Abstimmung mit den raumbil-
denden Gebäuden eines Ensembles bis hin 
zur Gesamtsilhoue�e betrachten“ (Stadt-
planungsamt Landeshauptstadt Dres-
den, 2008, S. 34). Der Lichtmasterplan be-
ruht auf einer Analyse der nächtlichen und 
technischen Gegebenheiten, Grundüber-
legungen aus den anderen übergeordneten 
Planungen der Innenstadt und einer Stadt-
raumanalyse im Hinblick auf lineare, �ächi-
ge und punktuelle Strukturen. Der Plan be-
inhaltet Konzepte für einzelne Bereiche der 
Innenstadt sowie zur Lichtverteilung und 
Lichtfarbe. (vgl. Stadtplanungsamt Landes-
hauptstadt Dresden, 2008)

Die Stadt Düsseldorf hat ihren Licht-
masterplan im Rahmen der Aktion 
PLATZDA!2 erarbeitet, die das Ziel hat, die 
Aufenthaltsqualität im ö�entlichen Raum 
zu steigern. Der erste Teil aus dem Jahr 

2 PLATZ DA! Ist eine Initiative des Düsseldorfer Stadtplanungsamtes, 
die sich um die Gestaltung von Plätzen dreht und dazu anregen soll, 
über den Lebensraum Stadt neu nachzudenken. (Landeshauptstadt 
Düsseldorf, o. J.)
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Abb. 2 Düsseldorf: Leitthema Durchsicht Gesamtstadt (Stadtplanungsamt Landeshauptstadt Düsseldorf, 2008, S. 7) 
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2003 gilt für das Stadtzentrum mit den an-
liegenden Stad�eilen und dem Rheinraum. 
2008 wurde der Masterplan durch einen 
zweiten Teil auf das gesamte Stadtgebiet er-
weitert. Dieser wurde jedoch nicht politisch 

beschlossen. Es werden acht Lei�hemen 
aufgestellt (zum Beispiel siehe Abb. 2), die 
sowohl die Stadtstruktur (z. B. Stadtein-
gänge und Verkehrsachsen) als auch zu be-
leuchtende Objekte (z. B. Architektur und 

Abb. 3 Hamburg Probeanstrahlung Rathaus (Freie Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt, 2005, S. 25)
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Baukunst) und Ziele und Zielkon�ikte der 
Beleuchtung (z. B. Sicherheit und Umwelt-
schutz) umfassen. (vgl. Stadtplanungsamt 
Landeshauptstadt Düsseldorf, 2003, 2008) 

Die Stadt Essen hat keinen Lichtmaster-
plan. Abgängige Beleuchtungskörper wer-
den nach dem aktuellen Stand der Technik 
ersetzt. (vgl. Email Hildebrandt, 2016) 

Die Stadt Frankfurt am Main erarbeitet 
aktuell einen Lichtmasterplan, dieser steht 
zur Verö�entlichung noch nicht zur Ver-
fügung. Aus dem Jahr 2012 gibt es jedoch 
bereits das Beleuchtungskonzept „Illumina-
tion Stadtraum Main“, das verkehrssichern-
de Beleuchtung und Schmuckbeleuchtung 
vereint. Ziel ist es, den ö�entlichen Raum 
zu gestalten und Raumkanten hervorzuhe-
ben. (vgl. Stadtplanungsamt Frankfurt am 
Main, o. J.; Email Hootz, 2016)

In Hamburg gibt es ein Lichtkonzept für 
die Innenstadt, dessen Ziel es ist, allgemeine 
Prinzipien für die Verwendung von Licht in 
der Stadt herauszuarbeiten. (vgl. Freie Han-
sestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt, 2005, S. 9) Das Plangebiet 
umfasst die Innenstadt innerhalb des histori-
schen Wallrings. Licht wird in vier Katego-
rien eingeteilt: Funktionslicht (Sicherheit), 
gestaltendes Licht (Atmosphäre), kommer-
zielles/werbendes Licht und temporäres 
Licht. (vgl. Freie Hansestadt Hamburg, Be-
hörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
2005, S. 10) Das Kon zept umfasst außerdem 
vier �emenpläne zu Wahrzeichen/ heraus-
ragenden Bau werken/Orientierungspunk-
ten, zu Straßen/Wegen/Straßenräumen, zu 

Plätzen/Wasser�ächen und zu Stadteingän-
gen/Brücken/Hafenrand. Generell wird 
fest gelegt, dass die Lichtstärke und -inten si-
tät sich nach dem Stellenwert des Gebäu des 
richten soll, „das Rathaus als erstes Gebäude 
der Hamburger Stadtdemokratie und wich-
tiger Orientierungspunkt im Stadtgefüge 
sollte nicht überstrahlt werden“ (Freie Han-
sestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt, 2005, S. 10; siehe Abb. 3). 

In Hannover gibt es aus dem Jahr 2002 
ein Lichtkonzept Innenstadt. Ziel ist es, 
durch das nächtliche Ambiente Leben, 
Kultur und Tourismus zu fördern und zur 
Identi�zierung mit der Stadt beizutragen. 
Es werden gestalterische, technische und 
wirtscha�liche Vorgaben für verschiedene 
städtische Elemente gemacht, für Ausfall-
straßen, Innenstadtstraßen, Fußgänger-
straßen, Plätze, Grün�ächen und histo-
rische Gebäude. (vgl. Landeshauptstadt 
Hannover, 2002, S. 4) 

Die Stadt Köln hat seit 2000 ein Beleuch-
tungskonzept für die Innenstadt mit Schwer-
punkt auf dem Aspekt Gestaltung und Her-
vorhebung von Gebäuden (siehe Abb. 4):

„Sinn und Zweck des Beleuchtungskon-
zeptes ist es, das kunsthistorische einmali-
ge Erscheinungsbild der Kölner Innenstadt 
durch Illuminierung der stadtbildprägen-
den Bauwerke und Objekte wie z. B. die rö-
mischen Relikte, die romanischen Kirchen, 
den Dom als unverwechselbarer und zent-
raler Blickpunkt, das Altstadtpanorama etc. 
hervorzuheben.“ (Stadt Köln, 2000, S. 2) 
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Es werden Vorschläge für die Art der Be-
leuchtung im Hinblick auf Ästhetik und 
Wirtscha�lichkeit gemacht, verschiedene 
Arten der Beleuchtung (z. B. Frontal-An-
strahlung, Beleuchtung aus dem Gebäude 
heraus) erläutert und Beleuchtungsbei-
spiele gezeigt. (vgl. Stadt Köln, 2000)

Für die Stadt Leipzig existiert eine 
Lichtkonzeption aus dem Jahr 1999, die je-
doch nur noch punktuell angewendet wird. 
Aufgrund der Einführung der LED und der 
Notwendigkeit von Energiee�zienz wird 
zurzeit ein neuer Lichtmasterplan erarbei-
tet, welcher jedoch noch nicht verö�entlicht 
ist. (vgl. Email Gnoyke, 2016) 

Einen Lichtmasterplan für die Stadt 
München gibt es nicht. Die Straßenbe-
leuchtung wird nach der DIN EN 13201 
geplant. Eine Beleuchtungsplanung wird 
derzeit für das Neubaugebiet Freiham Nord 
erarbeitet. (vgl. Email Gartmann, 2016) 

Nürnberg hat ein Lichtkonzept für die 
Altstadt. Mit der Motivation durch Licht 
Akzente zu setzen, Stimmungen zu erzeu-

gen und die Besonderheiten der Stadt her-
vorzuheben soll in Nürnberg Licht noch 
bewusster eingesetzt werden. Aus diesem 
Grund wurde ein Lichtkonzept entwickelt. 
(vgl. Baureferat Stadt Nürnberg, 2011, S. 1) 
Es werden diejenigen Bereiche dargestellt, 
die durch Licht hervorgehoben werden 
sollen. Das Augenmerk liegt folglich auf 
den natürlichen und baulichen Besonder-
heiten der Stadt (bspw. die Burg und die 
Stadtmauer mit ihren Türmen). 

Die Stadt Stu�gart hat 2007 einen 
Lichtmasterplan Innenstadt erstellt, der 
den Bereich innerhalb des Cityrings, den 
Stadtkern und das Hospitalviertel beplant. 
Anlass der Planung ist der zunehmende 
Konkurrenzkampf zwischen Städten und 
der Wunsch, eine „Stärkung der Qualitä-
ten und die Entwicklung eines nächtlichen 
Erscheinungsbildes auch im Sinne eines 
Citymarketings […] mit einem Licht-
masterplan verhältnismäßig kostengünstig 
[zu erreichen]“ (Landeshauptstadt Stu�-
gart,  2007,  S. 4). Es werden drei Lei�he-
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Abb. 4 Köln Beleuchtete Stadtsilhouette (Stadt Köln, 2000, S. 1)



37Verbreitung von Lichtmasterplänen in Großstädten  

30

W
IE
N

Ü
B
ER

S
IC
H
TS

PL
A
N

Abb. 5 Wien: Übersichtsplan Masterplan Licht (Stadt Wien Magistratsabteilung 33, 2008, S. 30)
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Abb. 6 Zürich: Lichtplan des Plan Lumière (Stadt Zürich, 2004, S. 23, Ausschnitt)
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men benannt, die städtischen Strukturen 
entsprechen. Dies sind: der Cityring, die 
Stu�garter Meilen (Einkaufsmeile, Grü-
ne Meile, Kulturmeile, Freizeitmeile) und 
sogenannte Sprungbre�er und Nahtstellen 
(Sichtbeziehungen, Fußgängerverbindun-
gen). Darüber hinaus werden drei Räu-
me als sogenannte „Lupen“ tiefergehend 
betrachtet. (vgl. Landeshauptstadt Stu�-
gart, 2007, S. 10,18)

Der Masterplan Licht der Stadt Wien 
umfasst das gesamte Stadtgebiet (siehe 
Abb. 5) und soll die Grundlage für die 
Entwicklung des Wiener Stadtlichts für 
die nächsten zehn Jahre bilden. Es wer-
den verschiedene Vorteile einer Beleuch-
tungsplanung aufgeführt, dazu gehören 
unter anderem ein ansprechendes Licht-
design, E�zienz, Sicherheit, Imagestär-
kung und mehr Lebensqualität. (vgl. Stadt 
Wien Magistratsabteilung 33, 2008, S. 7) 
Das Planwerk beinhaltet ein stadtplane-
risches und ein lich�echnisches Konzept 
und geht außerdem auf die einzelnen Be-
zirke ein. Die zurzeit ö�entlich verfügba-
re Version des Masterplans Licht ist aus 
dem Jahr 2008. Aufgrund der fortschrei-
tenden technologischen Möglichkeiten 
wird aktuell eine neue Version erarbeitet, 
diese hat jedoch den Stand der Verö�ent-
lichung noch nicht erreicht. (vgl. Email 
Pummer, 2016)

In Zürich hat der Lichtmasterplan den 
Namen Plan Lumière und umfasst eben-
falls das gesamte Stadtgebiet, welches in 
acht Bereiche unterteilt ist. Als Gesamt-

konzept soll der Plan stadtübergreifend 
den gestalterischen Umgang mit Licht 
regeln, für die acht Gebiete werden orts-
spezi�sche Szenarien beschrieben. (vgl. 
Stadt Zürich,  2004,  S. 4; siehe Abb. 6) 
Der Plan Lumière soll so die Identität Zü-
richs stärken und eine „poetische nächt-
liche Atmosphäre“ scha�en (Stadt Zü-
rich,  2004,  S. 2). Es werden Grundsätze 
(allgemeine, für die Gestaltung und für das 
Vorgehen) benannt. Einer der Grundsätze 
ist: „Nicht zusätzlich beleuchten, sondern 
anders“ (Stadt Zürich, 2004, S. 2).

Zwischenfazit

Zusammenfassend kann zur Vielfalt der 
Planwerke folgendes gesagt werden:
• Die Planwerke wurden zwischen 1999 

und 2012 erarbeitet. Außerdem erar-
beiten mehrere Städte zurzeit einen 
Lichtmasterplan bzw. eine Neufassung.

• Prägende Bauwerke, stadtstrukturelle 
Elemente und/oder übergeordnete Leit-
themen strukturieren die Planung.

• Häu�g umfasst das Plangebiet die Innen-
stadt bzw. Altstadt und damit den reprä-
sentativ wichtigsten Bereich der Stadt.

• Anlass und Ziele der Planungen umfassen 
E�zienz, Energie- und Kosteneinsparun-
gen, Verwendung neuer Technologien, 
ökologische Verträglichkeit, Sicherheit, 
Orientierung, Hervorhebung von Bau-
werken und Raumstrukturen, Imagestär-
kung und Verbesserung der Aufenthalts- 
und Wohnqualität.
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4. VERGLEICH DER LICHTMASTERPLÄNE 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel 
die Frage nach der Verbreitung von Licht-
masterplänen in Großstädten beantwortet 
wurde, geht es nun um den tiefergehenden 
Vergleich der Planwerke, die das gesamte 
Stadtgebiet beplanen. Dies sind:
• Berlin: Stadtbild Berlin Lichtkonzept 

(2011)
• Düsseldorf: Lichtmasterplan Teil 1 

(2003) und Lichtmasterplan Teil 2 
(2008)

• Wien: Masterplan Licht Wien (2008)
• Zürich: Plan Lumière (2004) 

Zu Düsseldorf ist vorab anzumerken, dass 
der zweite Teil zwar erstellt, aber nie durch 
ein politisches Gremium beschlossen wur-
de. Ö�entlich verfügbar ist für den zweiten 
Teil die Beschlussvorlage, aber keine ausge-
arbeitete Broschüre wie für den ersten Teil. 
Da die Inhalte der Planung auch aus der 
Vorlage entnommen werden können, wird 
Düsseldorf hier trotzdem als gesamtstädti-
sches Planwerk betrachtet. In den folgenden 
Ausführungen geht es, wenn nicht anders 
benannt, immer um beide Teile gleicher-
maßen, da bei den Planungen größtenteils 
analog vorgegangen wurde.

In Wien kann nur die Version des Mas-
terplans Licht von 2008 im Detail betrach-
tet werden, da die zurzeit in Erarbeitung 
be�ndliche Neufassung noch nicht veröf-

fentlicht ist. Insofern dennoch Informati-
onen zur neuen Version vorliegen, werden 
diese genannt.

In Berlin und Zürich sind die genann-
ten Planwerke die ö�entlich verfügbaren, 
aktuellen Fassungen, die nach wie vor an-
gewendet werden. 

4.1 Anlass, Ziele, Motivation

Zu Beginn des Vergleichs sollen die Fragen 
beantwortet werden: Aus welchem Anlass 
und mit welcher Motivation haben die 
Städte einen Lichtmasterplan erarbeitet? 
Welche Ziele hat die Planung?

Berlin 

In Berlin wurde die Erarbeitung des Licht-
konzepts durch einen Beschluss des Abge-
ordnetenhauses, die Beleuchtung umzu-
rüsten und so die E�zienz zu steigern und 
Energie zu sparen, angestoßen. Der Senat 
sollte einen Vorschlag erarbeiten, wie das 
gelingen kann.

„Als wir daran gearbeitet haben, wurde 
uns klar, dass wir ein umfangreiches Kon-
zept für die ö�entliche Beleuchtung der 
Stadt machen müssen. Der Fokus stand 
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darauf, ökologisch zu sein, haushaltstech-
nisch sparsam zu sein und dabei gleichzei-
tig einen Blick darauf zu werfen, wie das 
Licht in der Stadt insgesamt aufgestellt ist. 
Berlin hat einen unglaublich überalterten 
Bestand an Leuchten und die Besonder-
heit, dass es eine wahnsinnige Vielfalt an 
Leuch�ypen gibt. […] Also: Wir wollen 
umfassend modernisieren und das so 
gestalten, dass wir dabei planmäßig vor-
gehen und so, dass wir Ausschreibungen 
machen können in größeren Margen“ (In-
terview Reich-Schilcher, 2016). 

Im Vorwort heißt es zudem, dass die An-
sprüche an Lichtintensität, Sicherheit, 
Energiee�zienz, Umweltgerechtigkeit und 
schöner Lichtstimmung zusammen ge-
führt werden sollen. Licht wird als Marken-
zeichen betrachtet und da das Nachtbild 
und die Lichtatmosphäre als ausschlagge-
bend für die Unverwechselbarkeit einer 
Stadt gesehen wird, soll ein Lichtkonzept 
erarbeitet werden. Die Ziele der Master-
planung (siehe Abb. 7) sind hier: „Die 
schöne Stadt, einen wirtscha�lichen Be-
trieb, die ökologische Verträglichkeit und 
die Sicherheit für jung und alt im ö�entli-
chen Raum“ (Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt, 2011, S. 4).

Düsseldorf 

In Düsseldorf gab ebenfalls ein Ratsbe-
schluss den Anstoß, sich mit dem �e-

ma zu beschä�igen. Düsseldorf war eine 
der ersten Städte nach Hamburg und es 
war „eine Mode Anfang der 2000er“. (In-
terview Grießer, 2016) Der Düsseldor-
fer Lichtmasterplan ist Teil der Aktion 
PLATZ DA!. Dies geht mit dem Ziel ein-
her, die Aufenthaltsqualität zu steigern. 
Darüber hinaus soll die Beleuchtung, die 
durch den Lichtmasterplan angestrebt 
wird, zur Sicherheit und Orientierung, zur 
visuellen Führung, zur Atmosphäre und 
zum bewussten und unbewussten Wohlbe-
�nden, zur Vermi�lung von Stadtgeschich-
te, zur Belebung innerstädtischer Bereiche 
und zum städtischen Image und Identität 
der Stadt beitragen. Der Lichtmasterplan 
soll sowohl das „Musslicht der Straßen-
leuchte“, als auch das kommerzielle Licht 
und das „gestalterisch wirksame Kann-
Licht der Objektanstrahlung“ betrach ten 
(Stadt pla nungs amt Landeshauptstadt 
Düs sel dorf, 2003, S. 3). Es soll eine über-
ge ord nete Lichtkonzeption erarbeitet wer-
den, die bestehende Lichtprojekte in ein 

9

1. Das Lichtkonzept für Berlin

1.1 Grundlagen für die ö�entliche Beleuchtung in Berlin
Das Konzept für die ö�entliche Beleuchtung in Berlin umfasst die wichtigsten strukturellen 
Grundlagen für die künftige Planung von Beleuchtungsanlagen in den ö�entlichen Räumen 
der Stadt. Es bezieht sich im wesentlichen auf die Beleuchtung der ö�entlich gewidmeten 
Straßen, Plätze und Wege sowie auf ö�entliche Anstrahlungen von Bauwerken.

Dem Lichtkonzept werden die Vorgaben für die Lichtplanung vorangestellt. Diese de�nieren 
die lichttechnischen Kriterien und Parameter für die Planung ö�entlicher Beleuchtungen in 
Berlin wie Gütemerkmale, Vorgaben zur Beleuchtungsstärke in jeweiligen Straßentypen, zur 
Blendungsbegrenzung sowie Planungshinweise für bestimmte Straßenbereiche. Sie werden 
ergänzt durch Grundsätze zum Umweltschutz beim Einsatz von Beleuchtung in ö�entlichen 
Räumen, zur Anstrahlung von Objekten und zur Beleuchtung bestimmter straßennetzunab-
hängiger Wege. 

Bestandteil des Lichtkonzeptes ist sowohl eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema Sicherheit (Verkehrssicherheit und soziale Sicherheit) im ö�entlichen Raum als auch 
eine gründliche, unter Lichtgestaltungsaspekten vorgenommene Analyse der städtebaulich-
stadträumlichen Strukturen, Identitäten, Eigenarten und Besonderheiten Berlins. 

Auf Basis einer Sondierung des Leuchtenbestandes in den Straßen und Plätzen gibt das Licht-
konzept ferner Handlungsempfehlungen für den künftigen Leuchteneinsatz. Diese gestal-
tungsorientierten Empfehlungen beziehen sich weder auf technische Daten zum Lampen- und 
Leuchtmitteleinsatz noch auf konkrete, im Handel be�ndliche Produkte, sondern vielmehr auf 
grundlegende äußere, vor allem stadtbildrelevante Erscheinungsmerkmale der Leuchten und 
Masten. 

Schließlich enthält das Lichtkonzept aber auch Hinweise zu den einzelnen Planungsschritten, 
die erforderlich sind, um zur Umsetzung abgestimmter Beleuchtungsmaßnahmen und -pro-
jekte zu gelangen. Während für Orte besonderer Lichtbedeutung vielfach individuelle örtliche 
Beleuchtungskonzepte bzw. Lichtmasterpläne zu erstellen sind, geht es bei den sonstigen 
funktionalen Grundbeleuchtungen in Straßen und Plätzen zumeist um einfachere Planungs-
routinen. 

Das Lichtkonzept für Berlin basiert auf dem Grundprinzip der „Angemessenheit“. Dieses Prinzip 
gilt als Leitmotiv für das zu erreichende Lichtniveau, die zu erzeugende Lichtatmosphäre und 
Lichtfarbe, die Auswahl der Leuchtentypen in Bezug zu ihrem räumlichen Umfeld und nicht 
zuletzt für die mit künstlicher Beleuchtung verbundenen wirtschaftlichen, energetischen und 
ökologischen Rahmenbedingungen.

Der ökologische Ansatz des Lichtkonzeptes gründet auf einer umfassenden, wissenschaftlich 
untersetzten Auseinandersetzung mit dem EIn�uss des künstlichen Lichtes auf die mensch-
liche Gesundheit und auf die Fauna in der Stadt. Das Ziel der Entwicklung einer sowohl ener-
giee�zienten als auch natur- und gesundheitsverträglichen Lichtinfrastruktur hat folglich zu 
entsprechend abgewogenen Ausführungen im Verhältnis zu den Maßgaben der DIN EN 13201 
veranlasst.

Auf dieser Basis bildet das Lichtkonzept für Berlin eine umsetzungsorientierte Grundlage mit 
klaren Planungsvorgaben und verbindlichen Festlegungen, ergänzt um zahlreiche Orientie-
rungs- und Handlungshilfen zu den verschiedensten Einsatzbereichen der ö�entlichen Be-
leuchtungsplanung. Damit werden nicht nur Regeln vorgegeben, sondern zugleich Gestal-
tungsspielräume für die Planung erö�net, die bei sorgfältiger Betrachtung der jeweiligen Orte 
und ihrer jeweiligen Ansprüche für eine qualitätvolle Weiterentwicklung der Beleuchtung in 
den ö�entlichen Räumen Berlins genutzt werden können und sollen.
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Abb. 01 Integrierter Konzeptansatz

Abb. 7 Berlin Integrierter Konzeptansatz  
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
und Umwelt, 2011, S. 9)
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Gesamtkonzept einbindet, verbindliche 
Rahmenbedingungen für den Umgang mit 
Licht festlegt und Orte de�niert, die durch 
Licht hervorgehoben werden sollen. Darü-
ber hinaus werden als Ziele der Lichtmas-
terplanung genannt: „Stärkung der Iden-
tität der Gesamtstadt und der Stad�eile. 
[…] Optimierung der Beleuchtung hin-
sichtlich Gestaltung, Verkehrssicher heit, 
Kri mi nal prä ven tion, Wirtscha�lichkeit 
und Umweltschutz“ (Stadtplanungsamt 
Lan des hauptstadt Düsseldorf, 2003, S. 6).

Wien 

Unter dem Mo�o „Wien leuchtet! Wien 
wird weiterhin leuchten!“ ist es das Ziel 
der Stadt Wien, ein Konzept zu entwi-
ckeln, das die Grundlage der Entwicklung 
des Stadtlichts für die nächsten zehn Jahre 
bildet und zu Ästhetik, Charme und be-
sonderer Stimmung in den Abend- und 
Nachtstunden sowie der Sicherheit bei-
trägt. Angestrebt wird auch ein hoher 
Wirkungsgrad der Beleuchtungsanlagen 
bei wirtscha�lichem Betrieb. (vgl. Stadt 
Wien Magistratsabteilung  33,  2008,  S. 5) 
Als Zielsetzung werden darüber hinaus 
verschiedene Vorteile für die Menschen in 
der Stadt aufgeführt: Ein ansprechendes 
Lichtdesign, eine einheitliche Beleuch-
tung im Straßenverlauf, E�zienz durch 
den Einsatz von Leuchtentechnologie mit 
größerer Leuchtstärke und geringerem 
Energieverbrauch, die Vermeidung von 
Blendungen und Lichtemissionen, eine 

Imagestärkung und die Hebung der Wohn- 
und Lebensqualität, eine verbesserte Ori-
entierung sowie die Reduzierung von 
Angst räu men und Kon�ikten zwischen 
Ver kehrs tei lnehmern. (vgl. Stadt Wien 
Magis trats abteilung 33, 2008, S. 7) Anlass 
für die Stadt Wien eine neue Version des 
Master plans Licht zu erarbeiten ist der ver-
änderte Stand der Technik:

„Das Leben mit der LED ist ein anderes. 
[…] Der Umstieg von konventioneller 
Tech nik auf neue Techniken heißt ein-
fach, dass es weitreichende Folgen gibt. 
Das fängt bei der Ersatzteilhaltung an 
[…]. Bis hin zu Änderungen der Wahr-
nehmung, anderen Licht austri�s�ächen, 
andere Blendungswirkungen, anderer 
Umgang mit Licht. In der Zwischen zeit 
hat sich auch einiges getan im Hin blick 
auf Dark Sky und ökologische Auswirkun-
gen.“ (Interview Wötzl, 2016) 

Zürich 

Der Auslöser für die Erstellung des Plan 
Lumière in Zürich war eine Reise der Stadt-
entwicklungs- und Verkehrskommission des 
Gemeinderats im Jahr 1999 nach Lyon. Lyon 
ha�e bereits einen Plan Lumière und nach 
der Reise war die Kommission überzeugt, 
„dass ein solches Konzept die Orientierung, 
das Wohlbe�nden und die Sicherheit ver-
bessern würde“ (Stadt Zürich,  2004,S. 5). 
Hinzu kommt, dass man erkannt ha�e: 
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„Das Sicherheitsbedürfnis im Strassen-
raum und allgemein im ö�entlichen 
Raum hat dazu geführt, dass die Beleuch-
tungen kontinuierlich zunahmen. Auch 
für die Privaten ist es einfach geworden 
eine Aussenbeleuchtung zu installieren 
und nach aussen zu wirken. Das hat da-
zu geführt, dass Zürich eine der hellsten 
Städte wurde und immer noch ist. Dem 
wollte man entgegenwirken und hat den 
Plan Lumière initiiert. Erstens hat Zürich 
das Ziel einer 2000 Wa� Gesellscha� und 
zweitens ist das ökologische Problem 
heute o�ensichtlich und braucht Beach-
tung.  Licht soll nicht mehr nur funkti-
onal, oder ‚werbetechnisch‘ eingesetzt 
werden, sondern als Gestaltungsmi�el 
für einen angenehmen nächtlichen Stadt-
raum. Präzis gesetzt kann es gesamtha� 
deutlich reduziert werden.“ (Interview 
Berdelis, 2016).

Das Beleuchtungskonzept soll zu einer 
bewussteren Gestaltung der Beleuch-
tung beitragen und Zürich ein a�raktives 
nächtliches Gesicht geben. Darüber hin-
aus wurde ein gesamtstädtisches Beleuch-
tungskonzept als Möglichkeit gesehen, 
die Legislaturziele des Stadtrats und des 
Hochbaudepartements zu erreichen. Dazu 
zählen die Lebensqualität in allen Quar-
tieren, neue Impulse für Zürich Nord und 
Spitzenarchitektur und Qualität in der 
Breite. Die Ziele der Beleuchtungsplanung 
sind die Scha�ung von Sicherheit, die Her-
vorhebung der Architektur und Stadtge-

stalt, die Stärkung der Identität und eine 
poetische nächtliche Atmosphäre. (vgl. 
Stadt Zürich, 2004, S. 2)

Zwischenfazit

Vieles, was sich bereits im vorhergegan-
gen Überblick über alle Beleuchtungs-
planungen im Hinblick auf Anlass und 
Ziele gezeigt hat, bestätigt sich bei der 
tiefergehenden Betrachtung: Wirtscha�-
lichkeit, E�zienz, Energie- und Kosten-
einsparungen, Modernisierung, Ökolo-
gie, Vermeidung von Lichtemis sion en, 
Sicherheit, Orientierung, Licht als Mar-
kenzeichen, Aufenthaltsqualität, Vermi�-
lung von Stadtgeschichte, Stärkung der 
Identität sowie die Hervorhebung und 
Belebung von Orten in der Stadt sind die 
�emen, die Anlass, Motivation und Zie-
le der Lichtmasterpläne ausmachen. Als 
Anlass tri� besonders das Fortschreiten 
der Technologie hervor und eine damit 
einhergehende Modernisierung der öf-
fentlichen Beleuchtung. Was die Ziele und 
Motivationen betri�, treten besonders 
Energieeinsparungen und ein zunehmen-
des ökologisches Bewusstsein in den Vor-
dergrund. Eine große Rolle spielen aber 
auch die �emen Sicherheit und Identität 
der Stadt. Auf planerischer Ebene sind 
die Ziele eine bewusstere Gestaltung der 
Beleuchtung, eine gesamtstädtische Blick-
weise, die Einbindung verschiedener Pro-
jekte in ein Gesamtkonzept und das Fest-
legen von Rahmenbedingungen.



44 Vergleich der Lichtmasterpläne 

4.2 Aufbau und Vorgehensweise

Ein Masterplan hat keinen vorgegebenen 
Au�au, sondern es gibt verschiedene He-
rangehensweisen (siehe Kapitel 2.3). Im 
Folgenden wird erläutert, wie die Planwer-
ke der vier zu vergleichenden Städte aufge-
baut sind und mit welchen Arbeitsschrit-
ten und Verfahren sie erarbeitet wurden. 

Berlin

Zu Beginn des Berliner Lichtkonzepts ste-
hen, nach einer Einführung, die „Vorgaben 
und Hinweise für Planung und Bau von 
Straßenbeleuchtungsanlagen“. Darin wer-
den zunächst Straßen kategorisiert und 
Gütemerkmale beschrieben. Dann folgen 
Planungshinweise für die optische Füh-
rung und Leuchtenstandorte bei den ver-
schiedenen Straßentypen und es werden 
Hinweise gegeben für Beleuchtungsberei-
che mit erhöhtem Sicherungsbedarf (z. B. 
Fußgängerüberwege). Abschließend wer-
den Aussagen zur Errichtung von Beleuch-
tungsanlagen und zur Kon�gurationszu-

stimmung getro�en. Dabei geht es um die 
Genehmigung von Entwurfsplanungen. 
Im Lichtkonzept folgen dann Ausführun-
gen zu ökologischen, energetischen und 
wirtscha�lichen Aspekten und die städte-
baulich-stadträumlichen Grundlagen des 
Lichtkonzepts. Darin werden zum einen 
neun verschiedene Strukturräume, zum 
anderen Orte besonderer Lichtbedeutung 
kategorisiert und in einem Übersichtsplan 
lokalisiert. Das Konzept benennt Grund-
sätze zum Umweltschutz, zur Anstrahlung 
von Objekten und zur Beleuchtung be-
stimmter straßennetzunabhängiger We-
ge. Sehr umfangreich wird außerdem der 
Leuchtenbestand und die Weiterentwick-
lung des Leuchtenbestandes erläutert und 
dargestellt (siehe Abb. 8). Abschließend 
wird das �ema Sicherheit in einem eige-
nen Kapitel behandelt. 

Zu Beginn der Erstellung des Lichtkon-
zepts stand ein Strukturplan, der von einem 
Planungsbüro erarbeitet wurde und ver-
schiedene Stadtquartiere charakterisiert. 
Außerdem wurde ein Lichtbeirat geründet 
(siehe Kapitel 4.3. Akteure), der in regel-
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4    Aufgelockerte und gegliederte Stadt, 1950er- bis 1970er im ehemaligen Westteil, 1960er- bis 1980er im ehemaligen Ostteil der Stadt

1950er- bis 1970er Jahre West 1960er- bis 1980er Jahre Ost

Empfehlung Möglichkeit Unerwünscht Empfehlung Unerwünscht

Aufsatz- und Ansatzleuchten mit 
Bezug zur bauzeitlichen Typik des 
Stadtraums

Leuchten unter Verwendung vor-
handener Peitschenmasten

Hängeleuchten Analogien zu RSL-Aufsatzleuchten, 
ggf. auch Ansatzleuchten

Historisierende Leuchten, 
Hängeleuchten, Analogien zu 
BAMAG U7-Aufsatzleuchte

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTEURBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-

AUFSATZLEUCHTE
ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

3    1920er- bis 1950er Jahre Siedlungsgebiete, gefasste Straßenräume

1920er- bis 1950er Jahre Siedlungen, Straßenräume mit bis zu 22 m Gesamtquerschnittsbreite 1920er- bis 1950er Jahre Siedlungen, Straßenräume mit über 22 m 
Gesamtquerschnittsbreite

Empfehlung Unerwünscht Empfehlung Unerwünscht

Elektro-Aufsatzleuchten
[Analogie zu BAMAG U7 vorzugs-
weise im ehemaligen Westteil der 
Stadt]

Elektro-Aufsatzleuchten  
mit Bezug zur bauzeitlichen Typik 
des Stadtraums

Hängeleuchten, Ansatzleuchten,
Leuchten auf Peitschenmasten

Leuchten mit Bezug zur bauzeit-
lichen Typik des Stadtraums

Leuchten ohne Bezug zur bauzeit-
lichen Typik des Stadtraumes, 
Analogien zur RSL-Leuchte

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

5    Neuer Stadtraum, 1990 und später

Straßenräume mit bis zu 22 m Gesamtquerschnittsbreite Straßenräume mit über 22 m Gesamtquerschnittsbreite

Empfehlung Möglichkeit Unerwünscht Empfehlung Unerwünscht

Bauzeitlich bezogene 
Aufsatzleuchten

Gebietsspezifische 
Aufsatzleuchten

Leuchtentypen früherer 
Bauzeitbezüge

Bauzeitlich bezogene bzw. ge-
bietsspezifische Ansatzleuchten

Leuchtentypen früherer 
Bauzeitbezüge

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"

Gebietsspezifische
Aufsatzleuchten

"STEGLITZ-LEUCHTE"
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: 20er - 50er

---
Elektro-Aufsatzleuchten mit

Bezug zur bauzeitlichen Typik
des Stadtraumes: Gründerzeit

KUGELLEUCHTE
zu 9 / Straßenunabhängige

Wege / unerwünscht

LEUCHTSTEHLE
LED-Orientierungslicht

HÄNGELEUCHTE
Einfache Aufsatz-Hängeleuchte

AUFSATZLEUCHTE
LED-AufsatzleuchteAUFSATZLEUCHTE ANSATZLEUCHTE

URBI 3 SEMAPHOR RONDERO SATURN MAGNUM AMARYLLIS SIFAYETTE SIFAYETTE TROCADERO GAS-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ELEKTRO-MODELL-
AUFSATZLEUCHTE

ANALOGIE ZU
BAMAG U7

LANGFELD-ALTLEUCHTE AM
PEITSCHENMAST

A+G SAPHIR
bauzeitlich bezogene bzw.

gebietsspezifische
Ansatzleuchten

A+G CLASSICA 1800
Leuchten unter Verwendung

vorhandener Peitschenmasten

CON 1025
"QUARTIER HAVELSPITZE"
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Abb. 8 Berlin: Empfehlungen zur Verwendung von Leuchtentypen in Erschließungsstraßen, Beispiel Neuer Stadt-
raum 1990 und später (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 2011, S. 51)
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mäßigen Sitzungen über Zusammenhänge 
der Beleuchtung beraten hat. Es wurden 
Experten aus verschiedenen Bereichen hin-
zugezogen, die das Team zum Beispiel über 
das Sehvermögen und die Lichtwirkung, 
über Lich�echnik, über ökologische und 
rechtliche �emen informierten. Außer-
dem wurden Bestandsaufnahmen und Un-
tersuchungen vor Ort durchgeführt: 

„Gemeinsam im Bus haben wir uns ange-
schaut, […] wo sieht man gut und mit wel-
chem Licht sieht man schlechter. Wir haben 
sehr schnell und sehr einheitlich festgestellt, 
dass eine warm-weiße Lichtfarbe eine viel 
schönere ist und eine bessere Erkennbarkeit 
von Gegenständen, Gesichtern und der-
gleichen macht und man auch mit sehr viel 
weniger Energie auskommt. Also als erstes 
haben wir verabredet, dass wir eine warm-
weiße Lichtfarbe für die Berliner Straßen 
wollen“ (Interview Reich-Schilcher, 2016). 

Berlin beschloss und beau�ragte darau�in 
die Neuentwicklung einer Leuchte, die an-
stelle der veralteten Gasreihenleuchte tri�. 
Es wurden Grundsätze aufgestellt, wobei 
intensiv beraten wurde, wie die ökologische 
Ausrichtung gelingen kann. (vgl. Interview 
Reich-Schilcher, 2016) Das Stadtbild wur-
de genauer betrachtet und Orte mit beson-
derer Lichtbedeutung festgelegt. Das sind 
unter anderem Boulevards, herausragende 
Plätze und Sehenswürdigkeiten. Rund 200 
ö�entliche Bauwerke und Denkmäler gehö-
ren zur ö�entlichen Beleuchtung des Lan-

des Berlin – für die Beleuchtung dieser wur-
den ebenfalls Grundsätze aufgestellt. (vgl. 
Interview Reich-Schilcher, 2016) Es wurde 
in der Stadt zudem ein Beleuchtungsexpe-
riment durchgeführt, in dem ein Abschni� 
einer Bundesstraße gesperrt und mit einem 
niedrigeren Lichtniveau umgerüstet wurde, 
worau�in das Team des Lichtkonzepts dort 
zu Fuß und mit dem Auto aus allen Richtun-
gen unterwegs war. Immer wieder wurden 
auch die Bezirke in die Planung einbezogen 
und alle Informationen und Ergebnisse mit 
den Bezirksämtern abgestimmt. Als letzter 
Schri� bei der Erstellung des Lichtkonzepts 
wurde eine Ausführungsvorschri� entwi-
ckelt. Nach Fertigstellung gab es jedoch 
den Einwand des Rechtsreferats, dass eine 
Verwaltung nicht für sich selbst Vorschrif-
ten erlassen kann. Umbenannt in „Vorgaben 
und Hinweise für Planung und Bau von 
Straßenbeleuchtungsanlagen“ ist die Aus-
führungsvorschri� mit dem gleichen Inhalt 
dennoch Teil des Lichtkonzepts geworden. 
(vgl. Interview Reich-Schilcher, 2016)

Düsseldorf 

Die zentralen Elemente des Düsseldorfer 
Lichtmasterplans bilden die sieben bzw. 
acht Lei�hemen, dies sind:
1. Durchsicht – Stadteingänge und Ver-

kehrsachsen
2. Fernsicht – Silhoue�e und Panorama
3. Weitsicht – Hochhäuser und Land-

marken
4. Draufsicht – Stadträume und Plätze
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5. Absicht – Lichtqualität und Ambiente
6. Ansicht – Architektur und Baukunst
7. Einsicht – Kunstorte und Lichtorte
8. Rücksicht – Sicherheit und Umwelt-

schutz (hinzugefügt in Teil 2) 
(Stadtplanungsamt Landeshauptstadt 
Düsseldorf, 2003, S. 6; 2008, S. 4)

Nach einer allgemeinen Einführung werden 
für jedes Lei�hema die für die Beleuchtung 
prägnanten Orte gezeigt, entweder durch 
Markierung auf einer Übersichtskarte, text-
liche Beschreibung oder Fotos und Ent-
wurfszeichnungen (siehe Abb. 9). 

Abschließend werden rechtliche Zusam-
menhänge beschrieben, die in der Abwä-
gung zu betrachtenden Belange aufgeführt 
und eine Prioritätenliste für die Umsetzung 
genannt. Der zweite Teil ist ähnlich aufge-
baut. Nach der Erläuterung der Lei�hemen 
wird jedoch keine Prioritätenliste aufge-
stellt, sondern die acht Lei�hemen werden 
auf die einzelnen Bezirke angewandt und 
die entsprechend zu beleuchtenden Orte 
jeweils auf einem Plan dargestellt. 

Am Anfang des Erarbeitungsprozesses 
stand eine Bestandsaufnahme des nächt-
lichen Stadtbildes. Die Ergebnisse waren 

Abb. 9 Düsseldorf: Ist-Zustand der Stadtsilhouette, 
Bewertungsschema und Planung der zu-
künftigen Beleuchtung (Stadtplanungsamt 
Landeshauptstadt Düsseldorf, 2003, S. 13)
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sehr detailliert und ergaben ein 200seitiges 
Werk. Da eine so umfangreiche städtebau-
liche Herleitung weder für die Politik noch 
für die Verwaltung handhabbar und von 
Nutzen ist, wurde von der Verwaltung gefor-
dert, sie zu kanalisieren und Lei�hemen zu 
entwickeln. Die sieben �emen bilden eine 
Strategie zum Umgang mit Licht. Es wurde 
eine „Bibel […] für den Umgang mit der 
Einzelmaßnahme gescha�en“ (Interview 
Grießer, 2016), sodass nicht mehr jedes Mal 
erneut überlegt werden muss, welchen An-
sprüchen die Beleuchtung genügen soll. Der 
Prioritätenkatalog wurde im Anschluss an 
die Lei�hemen entwickelt, damit der Mas-
terplan nicht zu theoretisch bleibt. Zusätz-
lich wurde 2004 eine Gestaltungssatzung 
(vgl. Landeshauptstadt Düsseldorf, 2004) 
verabschiedet, die für die grundlegenden 
Überlegungen rechtliche Verbindlichkeit 
scha� (siehe Kapitel 4.5. Verbindlichkeit 
und Anwendung). 

Wien

Der Wiener Masterplan Licht beginnt da-
mit, Vorteile der Beleuchtungsplanung 
für die Menschen in der Stadt aufzuzählen 
(siehe Kapitel 4.1). Im zweiten Schri� wer-
den grundlegende Kri te rien für die Umset-
zung des Masterplans genannt: Sicherheit 
im Verkehr und Schutz vor Übergri�en, 
Gender-Mainstrea ming, Um welt schutz, 
Stadtgestaltung und Ästhetik, Lich�ech-
nik/Technologie, Wir tscha� lich keit und 
Energieverbrauch. (vgl. Stadt Wien Magis-

tratsabteilung 33, 2008, S. 9) Die Kriterien 
werden in Bezug zur Beleuchtung genau-
er erläutert. Der Masterplan Licht enthält 
dann sowohl ein stadtgestalterisches als 
auch ein lich� echnisches Konzept. Letzte-
res tri� Aus sagen zu Lampen, Leuchten, 
Wirt scha� lichkeit und Energieverbrauch. 
Das stadt gestal terische Konzept resultiert 
aus der Benennung von sechs Stadtstruktu-
relementen und beschreibt jeweils den Um-
gang damit. Solche Stadtstrukturelemente 
sind beispiels weise Bewegungslinien oder 
genauer übergeordnete Straßen, Einkaufs-
straßen und Wohngebiete. (vgl. Stadt Wien 
Magis trats abteilung 33 2008, S. 17) Es wird 
auch auf die Straßenbeleuchtung, Anstrah-
lungen und private Beleuchtungsmaßnah-
men eingegangen. (vgl. Stadt Wien Magis-
trats abteilung 33, 2008, S. 22–21) Darüber 
hinaus behandelt das stadtgestalterische 
Konzept auch das �ema Licht inszenie rung 
im Hinblick auf Brückenbeleuchtung, tem-

32

INNERE STADT
1010WIEN

Abb. 10 Wien: Betrachtung der einzelnen Bezirke, 
Beispiel Innere Stadt (Stadt Wien Magistrats-
abteilung 33, 2008, S. 32)
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poräre Beleuchtung und Lichtkunstinstal-
lationen. (vgl. Stadt Wien Magistratsabtei-
lung 33, 2008, S. 22–25) Abschließend sind 
für jeden Bezirk Topogra�e, Bewegungslini-
en, Identi�kationszeichen und Grün- sowie 
Erholungsräume benannt (siehe Abb. 10). 

Die Stadt Wien hat einen sehr techni-
schen Zugang. (vgl. Interview Wötzl, 2016) 
Die grundlegenden Kriterien sind nicht 
eigens für den Masterplan Licht erarbeitet, 
sondern entsprechen für die Wiener Ver-
waltung allgemein gültigen Grundsätzen. 
(vgl. Interview Wötzl, 2016) Das lich�ech-
nische Konzept wurde aus der ÖNORM 
EN  13201 zur Straßenbeleuchtung entwi-
ckelt. Zum einen wurde dabei eine Unter-
scheidung von Straßentypen vorgenommen 
(eine Autobahn kann anders beleuchtet wer-
den als eine Straße mit Fußgängerverkehr). 
Zum anderen wurde aufgrund einer Studie 
festgelegt, dass in der ganzen Stadt generell 
mit weißem Licht beleuchtet wird. Die Be-
leuchtung wird in Wien aus dem Blickwin-
kel der Verkehrssicherheit entwickelt und 
dementsprechend wurde die Lichtfarbe 
ausgewählt, bei der die Wahrnehmung am 
besten ist. (vgl. Interview Wötzl, 2016) Für 
das stadtgestalterische Konzept wurde die 
Auswahl der Leuchten mit ArchitektInnen 
abgestimmt. Außerdem wurden die 300 
Sonderbeleuchtungen (z. B. Anstrahlungen 
historischer Gebäude) betrachtet, die zwar 
keinen Ein�uss auf die Verkehrssicherheit 
haben, aber wichtig für die Stadtgestaltung 
sind. (vgl. Interview Wötzl, 2016). Für den 
Teil des Masterplans, der die Bezirke be-

tri�, wurden die Straßenzüge und der Be-
stand darau�in analysiert, welche Bereiche 
man hervorheben will. In den identitätsstif-
tenden Bereichen können Sonderbeleuch-
tungen eingerichtet werden, wenn dies von 
den Bezirken vorgesehen wird. (vgl. Inter-
view Wötzl, 2016)

Bei der zurzeit sta��ndenden Erarbei-
tung einer neuen Version wird der Mas-
terplan an den aktuellen Stand der Tech-
nik angepasst und die Bezirke können 
Änderungswünsche darlegen. Die in der 
Version von 2008 beschriebenen Kunstin-
stallationen (Stadt Wien Magistratsabtei-
lung 33, 2008, S. 25) �nden in der neuen 
Version aufgrund der schwierigen Instand-
haltung weniger Beachtung. 

Darüber hinaus wurden in der Zwi-
schenzeit im Jahr 2012 die Wiener Beleuch-
tungslösungen entwickelt. Ein Dokument, 
in dem die Standardmastfamilien mit ihren 
einzelnen Komponenten aufgeführt wer-
den. Das dafür entwickelte System ist ähn-
lich wie ein Baukasten (jeder Aufsatz passt 
auf jeden Masten) und führt dazu, dass die 
Wartung einer Leuchte innerhalb von zwei 
Minuten durchgeführt werden kann. (vgl. 
Stadt Wien Magistratsabteilung  33,  2012; 
Interview Wötzl, 2016)

Zürich

Im Plan Lumière wird nach der Einleitung 
zunächst Licht als Gestaltungselement 
unter die Lupe genommen. Es geht dabei 
sowohl um die gestalterische Verwen-
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dung und die Wahrnehmung von Licht als 
auch um Blendung, Helligkeitsverteilung, 
Re�ektion, Lichtrichtung und Lichtver-
schmutzung. Dann werden Grundsätze – 
allgemeine, für die Gestaltung und für das 
Vorgehen – benannt. Diese Grundsätze 
werden durch verschiedene Materialien 
spezi�ziert. Dabei handelt es sich um von 
externen ExpertInnen bereitgestellte In-
formationen zur ö�entlichen Beleuchtung, 
zur Vermeidung von Lichtverschmutzung 
und zur Rücksicht auf Sehbehinderte. Da-
rauf folgt der eigentliche Lichtplan, der 
zeigt, in welchen Gebieten Lichtprojekte 
durchgeführt werden sollen. Zu jedem 
Eingri�sgebiet werden Eigenheiten, Atmo-
sphäre, die Komposition des Gesamtbildes 
und ein Inventar der wichtigen Elemente 
beschrieben (siehe Abb. 11). 

Um die Umsetzung und die Arbeit mit 
dem Plan Lumière zu erleichtern, gibt es 
als Ergänzung ein Handbuch, das Angaben 
zu Beleuchtungskörpern und deren An-
ordnung, Leistung, Farbtemperatur und 
–wiedergabe und Leuchtmi�el enthält. 

In Zürich wurden als erstes Workshops 
mit einer großen Gruppe an verschiedenen 
ExpertInnen (siehe Kapitel 4.3 Akteure) 
durchgeführt, um Klarheit zu scha�en, 
wie ein Plan Lumière erarbeitet werden 
kann. Als Ergebnis davon wurde anhand 
der Topographie der Stadt entwickelt, wie 
an verschiedenen Orten mit Licht umge-
gangen wird. „Wie kann man am See mit 
Licht umgehen, wie kann man am Berg, 
wie kann man in der Innenstadt, wie geht 

man in den Außenquartieren mit Licht um, 
all das hat man sich gefragt“ (Interview 
Berdelis,  2016). Zusätzlich zur Topogra-
phie wurde auch die Stadtgeschichte her-
angezogen und überlegt, welche Identitäts-
zeichen wichtig für das nächtliche Bild der 
Stadt sind. „Und dann kam ein wichtiger 
Teil und das sieht man auch auf dem Licht-
plan, dass viele Gebiete dunkel gehalten 
werden. Das heißt nicht, dass es gar kein 
Licht hat, aber dass man dort […] so wenig 
Licht wie möglich planen will“ (Interview 
Berdelis, 2016). Die allgemeinen Grund-
sätze und die Grundsätze zur Gestaltung 
und zum Vorgehen wurden ebenfalls durch 
die Projektgruppe erarbeitet. Diese ori-
entieren sich jedoch an übergeordneten 
Zielen der Stadt Zürich, wie beispielsweise 
der 2000-Wa�-Gesellscha�3 und an tech-
nischen Normen. Es wurde dabei auch 
entschieden, wenig technische Vorgaben 
zu machen, da sich die Wahrnehmung der 
Beleuchtung nicht in Zahlen beschreiben 
lässt. (vgl. Interview Berdelis, 2016)

Als das Planwerk stand, wurden Pilot-
projekte realisiert, um zu zeigen, was der 
Plan Lumière bewirken soll und schließlich 
wurde der Plan im Stadtrat beschlossen.

3  Die Stadt Zürich hat in ihrer Gemeindeordnung festgeschrieben, 
dass der Energieverbrauch auf ein Maß reduziert werden soll, das 
den Klimawandel nicht weiter vorantreibt und das gerecht ist, inso-
fern dass alle Menschen trotz Klimaschutz diese Menge an Energie 
verbrauchen könnten. Entwickelt wurde das Konzept der 2000-Watt-
(pro-Person-)Gesellschaft an der ETH Zürich. (Stadt Zürich 
Gesundheits- und Umweltdepartement, 2016)
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Abb. 11 Zürich: Inventar der wichtigen Elemente, Beispiel Limmatraum (Stadt Zürich, 2004, S. 25)
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Zwischenfazit 

Die vier Lichtmasterpläne wurden in um-
fangreichen Verfahren entwickelt. 

Die Ber liner Her an gehens weise ist 
durch die „Vorgaben und Hinweise für Pla-
nung und Bau von Straß en be leuch tungs-
an lagen“ sehr an wen dungs orientiert. Es 
werden Vorgaben gemacht und dann Erläu-
terungen und Hintergrundinfor ma tionen 
dazu gegeben. Im Fall von Berlin sticht her-
vor, dass während der Erstellung Be leuch-
tungs experi men te durchgeführt wurden. 

Der Düsseldorfer Lichtmasterplan ist 
konzeptioneller. Es handelt sich nach Köh-
ler (2012, S. 42) um eine Lei�hemenpla-
nung. Die gesamte Planung ist auf die sieben 
bzw. acht Lei�hemen fokussiert. Das Plan-
werk enthält im Vergleich zu den anderen 
Dokumenten viele Entwurfszeichnungen 
der angestrebten zukün�igen Beleuchtung. 

Der Wiener Masterplan Licht ist, ähn-
lich wie Berlin, eher anwendungsorien-
tiert. Das Kernstück bilden das stadtgestal-
terische und das lich�echnische Konzept, 
in denen erläutert wird, was wie beleuchtet 
werden soll und kann.

Der Plan Lumière der Stadt Zürich ist 
nach Köhler (2012, S. 42) ein Rahmenplan. 
Die Beleuchtung wird aus der Stadtstruktur 
und der Topographie abgeleitet. Ein Allein-
stellungsmerkmal sind hier die Pilotprojekte. 

Eine Bestandsaufnahme und Analyse der 
Stadtstruktur ist in unterschiedlichem Um-
fang allen vier Erstellungsprozessen gemein. 
Alle vier Planwerke enthalten außerdem 

verschiedene Planungsebenen, die Gesamt-
stadt (bzw. in Teil 1 des Düsseldorfer Plans 
die Innenstadt) und einzelne Stad�eile. 

4.3 Akteure 

Wer und welche Abteilungen sind seitens 
der Verwaltung an der Erarbeitung des 
Lichtmasterplans beteiligt und welche ex-
ternen Akteure werden einbezogen? Der 
Vergleich der Akteure bezieht sich in die-
sem Abschni� auf die Erstellung der Plan-
werke. Zielgruppen der Planung und der 
Umgang mit privater Beleuchtung kom-
men in Kapitel 4.5 zur Sprache. 

Die Unterschiedlichkeit der Zuständigkei-
ten zeigen schon die AnsprechpartnerInnen, 
die von den Städten für die Interviews im Rah-
men dieser Arbeit genannt wurden. In Berlin 
ist der Bereich der Stadtentwicklung/Städte-
bau zuständig, in Düsseldorf das Amt für Ver-
kehrsmanagement, die zuständige Planerin in 
Zürich ist dem Tie� au amt zugeordnet. Der 
Wiener Ansprech part ner hat im Gegensatz 
zu den anderen keinen planerischen, sondern 
einen technischen Hintergrund und gehört 
zum Technischen Kompetenzzentrum in der 
Abteilung für Ö�entliche Beleuchtung und 
Verkehrs licht signale. 

In den folgenden Übersichten werden 
alle Akteure, sowohl von Seiten der Ver-
waltung als auch von außerhalb aufgeführt, 
die an der Erarbeitung des jeweiligen 
Licht plan werks beteiligt waren.
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Berlin

Die ö�entliche Beleuchtung wird entwe-
der durch die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt oder durch die 
Bezirke gebaut, da diese für den Straßen-
bau zuständig sind. Der Betrieb und die 
Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen 
werden ausgeschrieben und durch ein pri-
vates Unternehmen nach den Vorgaben 
der Senatsverwaltung durchgeführt.

Düsseldorf

In Düsseldorf entscheiden das Amt für Ver-
kehrsmanagement und das Stadtplanungs-
amt über Art und Umfang der ö�entlichen 
Beleuchtung. Die Stadtwerke sind mit dem 
Bau und Betrieb der Beleuchtungsanlagen 
beau�ragt.

Akteur Tätigkeiten, Aufgaben, Befugnisse
Abgeordnetenhaus Beschluss, die Beleuchtung effizienter zu organisieren, was 

Anlass für die Erstellung des Lichtkonzepts war

Senat Entscheidung, dass ein umfangreiches Konzept notwendig ist, 

um die Beleuchtung effizienter zu gestalten 

Abteilung Städtebau und Projekte 

(der Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung und Umwelt) 

Federführung und inhaltliche Bearbeitung (in Person Claudia 

Reich-Schilcher, Interviewpartnerin für diese Arbeit) 

Senatsbaudirektorin Oberste Leitung des Verfahrens, Gründung des Lichtbeirats

Lichtbeirat Beratung und inhaltliche Bearbeitung des Lichtkonzepts  

(4 LichtplanerInnen, 1 Vertreter des BUND, 1 Soziologin)

Abteilung X – Tiefbau (der Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und 

Umwelt) 

Zuständig für die öffentliche Beleuchtung, an der Erarbeitung 

und Umsetzung des Lichtkonzepts beteiligt 

Alle Berliner Bezirke Die Bezirke konnten in den Prozess einbringen, wo Mängel und 

Probleme liegen. Das größte Problem liegt in der Beleuchtung 

der Grünflächen, da diese mit dem Etat für die Unterhaltung 

der Grünanlagen bezahlt werden muss. Die Bezirke fordern, 

dass die Beleuchtung der Grünanlagen in die öffentliche 

Beleuchtung des Landes Berlins übergeht, was in der Abteilung 

für Städtebau und Projekte Unterstützung findet, von der für die 

Beleuchtung zuständigen Abteilung X jedoch abgelehnt wird. 

Weitere Experten aus den Bereichen 

Recht, Lichttechnik und Medizin 

Beratung 

Tab. 2 Berliner Akteure (nach Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 2011;  
Interview Reich-Schilcher, 2016)
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Wien

In Wien ist die Magistratsabteilung 33 für 
die Planung der Beleuchtung zuständig. 
Im Unterschied zu anderen Städten ist der 
Betrieb jedoch nicht an ein privates Unter-
nehmen ausgelagert, sondern die MA 33 
ist selbst für den Betrieb und Erhalt der öf-
fentlichen Beleuchtung, Ampelanlagen und 
Sonderbeleuchtungsanlagen zuständig.

Zürich 

In Zürich ist das Tie�auamt für die Pla-
nung und den Bau der ö�entlichen Be-
leuchtung zuständig, den Betrieb und 
Erhalt der Anlagen übernimmt das Elekt-
rizitätswerk.

Akteur Tätigkeiten, Aufgaben, Befugnisse

Rat der Stadt Düsseldorf 
Beschluss, das Thema öffentliche Beleuchtung anzugehen und 

Beschluss des Lichtmasterplans Teil 1

Planungsamt Verantwortlich für die Erstellung des Lichtmasterplans und die 

Anwendung bzw. Umsetzung bis 2016

Abteilung Verkehrsmanagement des 

Bauherrenamtes

Seit April 2016 verantwortlich für die Anwendung bzw. Umset-

zung des Lichtmasterplans

Weitere Abteilungen der Verwaltung:

Abteilung für öffentliche Beleuchtung 

Rechtsabteilung

Bauamt 

An der Umsetzung beteiligt

Beratung

Beim Bauamt gehen die Bauanträge ein und wenn Lichtpla-

nung bei der Architektur eine Rolle spielt, wird die für den 

Lichtmasterplan zuständige Abteilung hinzugezogen. 

Private Planungsbüros Bei der Beauftragung war der Stadt vor allem wichtig, dass es 

ein interdisziplinäres Team ist, sodass die Bereiche Städtebau 

und Licht zusammen bearbeitet werden. Die Wahl fiel auf ein 

Büro, das Stadtgestaltung, Lichtplanung und Freiraumplanung 

macht und einen Architekten, der über besonders viel Orts-

kenntnis und regionales Wissen verfügt. Diese haben als AG 

gemeinsam den Lichtmasterplan erarbeitet. 

Stiftungen, Initiativen und andere 

Investoren und Sponsoren

Die Stadt selber kann keine Illuminationen vornehmen, son-

dern es sind private Sponsoren oder Stiftungen, die Gelder 

sammeln, beispielsweise für die Beleuchtung der Rheinbrü-

cken oder eines Museums. Die im Masterplan aufgeführte Prio-

ritätenliste wurde dazu genutzt, auf diese Initiative zu zugehen. 

BürgerInnen/Vereine Äußerungen zum Thema Naturschutz

Tab. 3 Düsseldorfer Akteure (nach Stadtplanungsamt Landeshauptstadt Düsseldorf, 2003, 2008;  
Interview Grießer, 2016)
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Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Fachgebiete

Was beim �ema Akteure eine wichtige Rol-
le spielt, ist die Kommunikation zwischen, 
vereinfacht ausgedrückt, TechnikerInnen 
und PlanerInnen bzw. ArchitektInnen. Dies 
wurde von allen vier Städten thematisiert. 

Aufgrund der technischen Herangehens-
weise Wiens und der Besonderheit, dass die 
Verwaltung selbst auch für die Instandhal-
tung zuständig ist, wird dort beklagt, dass 
bei der Gestaltung o� die Langlebigkeit von 
Beleuchtungsanlagen vernachlässigt wird. 
(vgl. Interview Wötzl, 2016) In Berlin, Düs-
seldorf und Zürich ist die Situation anders 
herum. Der Wissenszuwachs über Stadtge-
staltung für die technischen IngenieurInnen 
wird in Berlin als Erfolg des Lichtmaster-
plans betrachtet. (vgl. Interview Reich-Schil-
cher,  2016) In Zürich wird vor allem die 
Zusammenarbeit mit dem Elektrizitätswerk 
als Herausforderung gesehen, da die Tech-

nikerInnen dort einen anderen Blick auf die 
Dinge haben als die PlanerInnen in der Ver-
waltung. (vgl. Interview Berdelis, 2016)

Zwischenfazit

Die Zusammensetzung und Zusam-
menarbeit der Akteure variiert von Stadt 
zu Stadt. Meistens (bis auf Wien) sind 
zahlreiche (externe) ExpertInnen invol-
viert, um der Komplexität des �emas 
gerecht zu werden. Zum Teil gibt es ei-
gene Gremien für die Erarbeitung des 
Lichtmasterplans. In Berlin ist dies der 
Lichtbeirat, in Zürich unter anderem das 
Projek�eam und der Steuerungsausschuss. 
Innerhalb der Verwaltung sind in der Re-
gel eine Abteilung für Städtebau und die 
für die Beleuchtung zuständige technische 
Abteilung verantwortlich. Die Kommu-
nikation und Zusammenarbeit zwischen 
technischen IngenieurInnen und PlanerIn-
nen wird als Herausforderung genannt.

Akteur Tätigkeiten, Aufgaben, Befugnisse
Magistratsabteilung 33 – Wien 

Leuchtet

Federführend zuständig für die Erstellung des Lichtmaster-

plans und dessen Umsetzung und Erarbeitung der Wiener 

Beleuchtungslösungen 

Magistratsabteilung 19 – Stadtbild-

gestaltung 

An der Erstellung des Lichtmasterplans und der Wiener Be-

leuchtungslösungen beteiligt. 

Alle Wiener Bezirke In den Erstellungsprozess einbezogen 

Professor für Lichttechnik Studie zum Vergleich von weißem und gelbem Licht, die für 

die Entscheidung für weißes Licht ausschlaggebend war. 

Tab. 4 Wiener Akteure (nach Stadt Wien Magistratsabteilung 33, 2008; Interview Wötzl, 2016)
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Akteur Tätigkeiten, Aufgaben, Befugnisse
Team aus Verwaltungsfachange-

stellten und externen Experten: 

Stellvertretende Direktorin des Amts 

für Städtebau, eine weitere Mitar-

beiterin des Amts für Städtebaus, 

die die Projektleitung innehatte; vier 

Architekten, ein Lichtgestalter, eine 

Raumplanerin 

Erarbeitung des Plan Lumière

Steuerungsausschuss: Direktor des 

Amts für Städtebau, Vorsteherin des 

Hochbaudepartements, Stadtinge-

nieur des Tiefbauamts, Vertreter des 

Elektrizitätswerks, Direktor von Grün 

Stadt Zürich 

Politisch besetztes Gremium, das den Erstellungsprozess des 

Plan Lumière begleitet hat. 

Projektteam: (hauptsächlich) Vertre-

terInnen des Amts für Städtebau, 

ein Mitarbeiter des Tiefbauamts, ein 

Mitarbeiter von Grün Stadt Zürich, 

der Leiter öffentliche Beleuchtung 

des Elektrizitätswerks 

Im Hintergrund unterstützend tätig bei der Erarbeitung des 

Planwerks 

Weitere Fachleute der Verwaltung 

aus den Bereichen: Denkmalpfle-

ge, Elektrizitätswerk, städtische 

Kunstkommission, Verkehrsbetriebe 

und verkehrstechnische Anlagen, 

Reklameanlagen, Stadtpolizei

Beratung 

Weitere externe Fachleute: Bildhau-

er, KünstlerInnen, ArchtektInnen, 

Lichtgestalter

Beratung 

Tiefbauamt Aktuell zuständig für die Umsetzung bzw. Anwendung des 

Plan Lumière (in Person Sophia Berdelis, Interviewpartnerin für 

diese Arbeit)  

Elektrizitätswerk Wichtiger Kooperationspartner des Tiefbauamts bei der Um-

setzung des Plan Lumière 

Tab. 5 Zürcher Akteure (nach Stadt Zürich, 2004; Interview Berdelis, 2016)
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4.4 Inhalte 

In diesem Abschni� geht es um die Frage, 
welche Inhalte, also welche Aspekte der 
ö�entlichen Beleuchtung, mit welchen 
Aussagen in den Lichtmasterplänen be-
handelt werden. Anhand der Kate gorien 
Gestaltung/Atmosphäre/Image, Sicher-
heit, Umweltschutz/Lichtverschmtzung 
und Kosten/Energiee�zienz wird zum 
einen dargelegt, welche Aussagen in den 
Plan werken zu diesen �emen insgesamt 
ge tro� en werden und zum anderen, wel-
che Stadt davon welche Aussage tri�. 

Es geht dabei nur um die Inhalte, die 
unmi�elbar die Planung bzw. Verände-
rung der Beleuchtung betre�en. Die Städte 
liefern auch allgemeine Hintergrundin-
formationen zu den einzelnen �emen. 
Da eine allgemeine Einführung bereits in 
Kapitel 2 gegeben ist und es im Vergleich 
um die Untersuchung von Lichtmaster-
plänen als Planwerke geht, werden diese 
hier nicht berücksichtigt. Zu beachten ist 

auch, dass die Unterscheidung zwischen 
den Kategorien nicht ganz trennscharf ist. 
Beispielsweise betri� die Aussage „Redu-
zierung der Leuchtenvielfalt“ sowohl die 
Gestaltung als auch das �ema Kosten. 
Der Übersichtlichkeit halber werden sol-
che Aussagen nur einmal aufgeführt.

Im Anhang ab S. 79 sind ergänzende Ta-
bellen (zu den Tabellen 6, 8, 9 und 10) mit 
Details zu einzelnen Aussagen und den ge-
nauen Quellenangaben zu �nden. 

Gestaltung/Atmosphäre/Image

Von den nebenstehenden grundsätzliche-
ren Aussagen abgesehen (vgl. Tab. 6), ist es 
nur schwer vergleichbar, wie mit Licht ge-
staltet wird, da dies sehr vom Stadtbild und 
den Gegebenheiten in den jeweiligen Städ-
ten abhängt. An dieser Stelle kann deswe-
gen nur verglichen werden, welche Objekte 
die Städte durch die Beleuchtung gestalten 
wollen, nicht aber, wie genau das realisiert 
wird (vgl. Tab. 7).
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Aussage B D W Z
Reduzierung der Leuchtenvielfalt x x x

Es wurden neue Leuchten / eine neue Leuchte entwickelt. x x

Der Bestand an Gasleuchten soll dort, wo das Stadtbild durch die Leuchten 

besonders geprägt wird, erhalten bleiben. 
x x

Verwendung von weißem Licht x x x x

Auch Dunkelheit ist wichtig für die Gestaltung mit Licht. Der Lichtmasterplan 

strebt deswegen nicht mehr Licht, sondern bewusster genutztes Licht an. 
x x

Es geht um das Sichtbarmachen von Stadträumen und Bauwerken, die 

Leuchte als Designobjekt steht im Hintergrund. 
x

Objekte und Bauwerke dürfen durch die nächtliche Anstrahlung nicht op-

tisch verfremdet werden, sondern sollen möglichst natürlich wirken. 
x

Um wichtige Gebäude und Stadträume durch die Beleuchtung hervorheben 

zu können, müssen andere Gebäude weniger oder gar nicht beleuchtet 

werden. 

x x x

Unter- und Überführungen durch farbiges Licht als Schwellenbereich der 

Stadt erlebbar machen
x

Akzentuierung von Brücken durch weißes Licht x

Erscheinungsbild der Skyline durch illuminierte Brücken, Hochhäuser und 

Kirchtürme klarer in Szene setzen
x

Rhythmik von städtebaulich dominanten Landmarken ins Nachtbild über-

tragen 
x

Lichteinsatz bei Hochhäusern so, dass entweder die individuelle Form ver-

stärkt wird oder so, dass die Architektur aufgelöst, transformiert, konterka-

riert wird

x

Beleuchtung und Lichtinszenierung werden so eingesetzt, dass sie zur Iden-

tität der Stadt beitragen. 
x x x x

Eigenständige Lichtplanungen für besondere/ wichtige Orte in der Stadt. x x

Anlässlich von Festen und Veranstaltungen sind temporäre, den Vorgaben 

des Lichtmasterplans eigentlich widersprechende Beleuchtungen möglich.
x x x x

Tab. 6 Vergleich der Inhalte: Gestaltung/Atmosphäre/Image I
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Stadt Mit Licht zu gestaltende Orte / Objekte

Berlin

Orte besonderer Lichtbedeutung, dazu gehören:

• Touristisch bedeutende Zielorte

• Stadtbild prägende Straßen- und Platzräume, Orte, Objekte

• Historisch bedeutende Straßen- und Platzräume, Orte, Objekte

Genauer können diese Orte mit besonderer Lichtbedeutung unter anderem folgendes sein:

• Stadteingänge

• International bekannte Orte

• Prägende Bauwerke

• Historische Stadtgrundrisselemente

• Besondere Grünräume

• Prägnante Straßen- und Platzräume

• Gewässerufer

• Städtebauliche Visuren 

Düssel-

dorf

• Stadteingänge: Torsituationen, Brücken, Unterführungen

• Stadtsilhouette und Skyline entlang des Rheins und Uferpromenade

• Lichtkunst und spezifisch gestaltete Lichtorte

• Landmarken, vor allem Hochhäuser und Kirchtürme

• Plätze und Verflechtung der Platzräume durch lichtplanerische Maßnahmen

• Straßen in vier Kategorien: Hauptverkehrsstraßen, Einkaufs- und Geschäftsstraßen, 

Quartiers- und Wohnstraßen, Fußwege

• Medienhafen 

• Akzentuierung dominanter Bauwerke und Ensembles 

Wien

• Topographie: Hügel, Gewässer

• Bewegungslinien: übergeordnete Straßen, Einkaufsstraßen, Wohngebiete 

• Brennpunkte: Stadttore, Knotenpunkte

• Identitätsstiftende Bereiche der einzelnen Bezirke

• Gesamtstädtische Identifikationszeichen

• Grün- und Erholungsräume

• Brückenbeleuchtung, Lichtkunstinstallationen

Zürich

Verschiedene Eingriffsgebiete, für jedes werden Eigenheiten und Atmosphäre beschrieben. 

Auf welche Elemente genauer eingegangen wird, ist von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich, 

es können beispielsweise Plätze, Straßenzüge, Denkmäler oder Brücken sein. Die Eingriffs-

gebiete selbst werden anhand von vier Kriterien ausgewählt:

• Politik (nicht nur die Innenstadt, sondern Gebiete im gesamten Stadtgebiet)

• Städtebau (Stärkung der Zentren und Entwicklung von Orten)

• Zielpublikum (alle ‚KonsumentInnen‘ der Stadt sollen profitieren)

• Übergeordnete Planungen (werden berücksichtigt) 

Tab. 7 Vergleich der Inhalte: Gestaltung/Atmosphäre/Image II (nach Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt, 2011; Stadtplanungsamt Landeshauptstadt Düsseldorf, 2003, 2008; Stadt Wien Magistratsabtei-
lung 33, 2008; Stadt Zürich, 2004)
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Kosten/Energieeffizienz

Sicherheit

Aussage B D W Z
Einsatz energetisch optimierter Leuchten  x x x x

Die Energie- und Betriebskosten sollen durch die (schrittweise) Modernisie-

rung der Beleuchtung gesenkt werden. 
x x x x

Die Gasbeleuchtung wird umgerüstet. x x

Trotz neuer Installationen und Ausweitung des zu beleuchtenden Stadtge-

biets soll der Energieverbrauch reduziert werden. 
x x

Halbnachtschaltung / Beleuchtung mit zeitlich begrenzter Betriebszeit / 

Dimmung (unter Berücksichtigung der Nutzungsansprüche) 
x x

Neben energetischer Effizienz, Insektenverträglichkeit und Blendungsbe-

grenzung sind weitere Anforderungen an die Beleuchtung: Robustheit und 

Vandalismuswiderständigkeit. 

x

Tab. 8 Vergleich der Inhalte: Kosten/Energieeffizienz

Aussage B D W Z
Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit (und die Einhaltung der entspre-

chenden Normen) ist bei allen Beleuchtungsmaßnahmen besonders wichtig. 
x x x x

Die Beleuchtung soll bei der Orientierung in der Stadt helfen. x x x x

Im Hinblick auf ein verringertes Unfallrisiko heißt gute Beleuchtung nicht 

möglichst hell, sondern die Beleuchtung muss differenziert betrachtet 

werden.

x x x x

Blendungen müssen vermieden werden. x x x x

Im Interesse der sozialen Sicherheit und zur Vermeidung von Angsträumen 

ist eine gleichmäßige Orientierungsbeleuchtung ausschlaggebend, auch 

dabei kommt es nicht nur auf die Quantität an. 

x

Entscheidend für die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl ist, ab wann 

man Gesichter erkennen kann. Entsprechende Richtwerte werden bei der 

Planung berücksichtigt. 

x x

Maßnahmen zur Optimierung des Sicherheitsempfindens sind strategisch 

positionierte Lichtpunkte, der Einsatz von atmosphärischem Licht oder 

mittels lichtkünstlerischer Installationen.

x

Die Beleuchtung soll nicht mehr nur vorrangig auf den KFZ-Verkehr ausge-

richtet sein, auch Rad- und Gehwege sollen beleuchtet werden. 
x x x

Tab. 9 Vergleich der Inhalte: Sicherheit 
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Umweltschutz/Lichtverschmutzung

Weitere Inhalte

Zusätzlich zu den bereits ausgeführten In-
halten sind bei der Analyse der Planwerke 
noch zwei weitere Aspekte der Beleuch-
tung hervorgetreten: Die Stadt Wien be-

trachtet die Beleuchtung auch aus dem 
Blickwinkel des Gender-Mainstreamings, 
die Stadt Zürich setzt sich mit den Anliegen 
sehbehinderter Menschen auseinander. 

Im Wiener Masterplan Licht heißt es 
zum �ema Gender-Mainstreaming: 

Aussage B D W Z
Lichtemissionen in den Nachthimmel müssen vermieden werden. x x x x

Bei der Auswahl der Leuchten wird die Lichtverschmutzung genau geprüft. 

Nächtliche Skybeamer, beleuchtete Hochhäuser etc. werden hinterfragt. 
x x

Zur Verhinderung von Emissionen in den Nachthimmel darf das Licht nicht 

mehr über die horizontale Ebene hinaufstrahlen. Keine Verwendung von 

Kugelleuchten. 

x x

Verwendung von gerichtetem Licht, beispielweise Lichtführung durch 

Leuchten mit Spiegeloptik, um das Licht auf das zu beleuchtende Umfeld zu 

lenken und nicht in den Himmel 

x

Die Insektenverträglichkeit soll gewährleistet werden, zum Beispiel durch 

Lampen mit geringem UV-Anteil oder UV-Filtern, die die für die Insekten kri-

tischen Wellenlängen herausfiltern und die Verwendung von geschlossenen 

Leuchten, um das Eindringen von Insekten zu vermeiden. 

x x x

Festlegung von Licht-Tabuzonen, z. B. Grünflächen, Gewässer x x x

Aus Umweltschutzgründen keine Illumination von versteckten / nicht öffent-

lich wahrnehmbaren Gebäuden / Gebäudeteilen 
x

In den Grünanlagen sollen nur die Hauptwege beleuchtet werden. Auf den 

übrigen Flächen keine oder kaum künstliche Beleuchtung, um den natürli-

chen Lebensrhythmus der Pflanzen nicht zu stören. 

x x x

Leuchten- und Lichtkegelpositionierung abseits von Baumkronen x

Verträglichkeit berücksichtigen in Gebieten, in denen überwiegend gewohnt 

wird, bevorzugte Verwendung von warmweißem Licht mit geringerem UV- 

und Blauanteil

x

Der Lichtmasterplan soll zu einem gesamtstädtischen Klimaschutzprogramm 

beitragen. 
x x x x

Die Lichtmenge soll reduziert werden (ohne an Qualität einzubüßen). x

Tab. 10 Vergleich der Inhalte: Umweltschutz/Lichtverschmutzung
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„Die Anliegen aller Nutzer, die sich nach 
Geschlecht, Alter, sozialem oder kulturel-
len Hintergrund unterscheiden, werden 
geprü� und entsprechend berücksich-
tigt. Ebenfalls wird darauf geachtet, die 
Bedürfnisse mobilitäts- und sinnesbehin-
derter Menschen in die Planungen einzu-
beziehen“ (Stadt Wien Magistratsabtei-
lung 33, 2008, S. 9).

Zur praktischen Umsetzung heißt es, dass 
bereits die Erfüllung der Beleuchtungsnorm 
EN 13201 Gender-Anforderungen erfüllt. 
Darüber hinaus sollen einige Maßnahmen 
zu einer gendergerechten Beleuchtung bei-
tragen, das sind beispielsweise:
• Eine einheitliche Checkliste für das 

Einschätzen von Sicherheitsrisiko und 
Sicherheitsemp�nden;

• Das subjektive Sicherheitsemp�nden 
soll bei der Berechnung der Beleuch-
tungsstärke beachtet werden;

• Mehr Ausleuchtung von Gehwegen 
und weniger ausschließliche Beleuch-
tung von Fahrbahnen (vgl. Stadt Wien 
Magistratsabteilung 33, 2008, S. 11).

Zu den Grundsätzen des Plan Lumière 
der Stadt Zürich gehört: „Die Anliegen 
der Sehbehinderten werden in den Plan 
Lumière aufgenommen und wo möglich 
umgesetzt“ (Stadt Zürich,  2004, S. 13). 
Der Plan enthält ein eigenes Kapitel in 
Zusammenarbeit mit der Schweizeri-
schen Fachstelle für behindertengerech-
tes Bauen, in dem verschiedene Anforde-

rungen an Beleuchtungsprojekte gestellt 
werden, wie zum Beispiel:
• Verwendung abgeschirmter Lampen 

mit möglichst großer Streu�äche;
• Bei der Ausrichtung der Leuchten Ver-

meidung von Spiegelungen;
• Lichtakzente als Orientierungshinwei-

se, z. B. bei Stufen oder Schildern (vgl. 
Stadt Zürich, 2004, S. 19–20).

 Zwischenfazit

Der Vergleich der Inhalte zeigt, dass es 
einige Aussagen gibt, die in allen vier 
Lichtmasterplänen getroffen werden. 
Dazu gehören beim Thema Gestaltung 
die Verwendung von weißem Licht, der 
Einsatz von Licht zur Identitätsstär-
kung und temporäre Beleuchtungen bei 
Veranstaltungen. Auch die mit Licht 
zu gestaltenden Orte und Objekte sind 
ähnlich gewählt. Eine weitere Gemein-
samkeit ist die Senkung der Energie- und 
Betriebskosten durch Modernisierungen 
und damit einhergehend der Einsatz 
energetisch optimierter Leuchten. In 
Bezug auf den Umweltschutz zeigt sich, 
dass die Beleuchtung zur Erreichung 
von übergeordneten Klimaschutzzielen 
beitragen soll und die Vermeidung von 
Blendung in allen Städten eine Rolle 
spielt. Die meisten Übereinstimmungen 
gibt es beim Thema Sicherheit. Dabei 
geht es ebenfalls um die Vermeidung von 
Blendung, die Gewährleistung der (Ver-
kehrs-)Sicherheit steht an erster Stelle, 
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die Beleuchtung soll zur Orientierung 
beitragen und es geht nicht nur um die 
Quantität von Licht, sondern vor allem 
darum, wie es eingesetzt wird. 

Bei dem Vergleich fällt aber auch auf, 
dass die Städte unterschiedliche Schwer-
punkte setzen. In Düsseldorf liegt der 
Fokus ganz klar auf Gestaltung und der 
Hervorhebung von Orten und Bauwer-
ken. Im Gegensatz zu Berlin und Wien 
werden keinerlei technische Vorgaben 
gemacht. Unterschiede zeigen sich auch 
beim �ema Umweltschutz. In Berlin und 
Düsseldorf wird das �ema zwar behan-
delt. Es geht dabei jedoch nicht (oder nur 
geringfügig) um den Nachthimmel selbst 
als Schutzgut. In Wien und allen voran in 
Zürich wird das stärker berücksichtigt. 
Dieser Unterschied zwischen den Städten 
ergibt sich auch beim Abgleich der Aus-
sagen zu Gestaltung und Umweltschutz. 
Im Düsseldorfer Lichtmasterplan ist die 
Beleuchtung von Hochhäusern Bestand-
teil mehrerer Lei�hemen. Die anderen 
Städte gehen im Hinblick auf die Licht-
verschmutzung vorsichtiger mit solchen 
Beleuchtungen um.

4.5 Verbindlichkeit und Anwendung

Wie werden die Lichtmasterpläne an-
gewendet? Wie verbindlich sind sie für 
wen? Und wie wird die Umsetzung �nan-
ziert? Um diese Fragen geht es in diesem 

Abschni�. Dabei wird auch darauf einge-
gangen, inwiefern Umsetzungsschri�e, 
Verbindlichkeit und Finanzierung im Plan-
werk selbst beschrieben sind.

Berlin

Das Lichtkonzept ist als „umsetzungsori-
entierte Grundlage mit klaren Planungs-
vorgaben und verbindlichen Fest le gung en, 
ergänzt um zahlreiche Orien tie rungs- und 
Handlungshilfen zu den verschiedenen 
Einsatzbereichen der ö�ent lichen Be-
leuchtungsplanung“ gedacht. (Senatsver-
waltung für Stadtentwick lung und Um-
welt, 2011, S. 9)

Es „enthält die notwendigen Vorgaben für 
die ö�entliche Beleuchtung der Berliner 
Straßen und die verbindlichen Vorgaben 
für technische Parameter bei Um- und 
Neubauplanungen sowie Grundsätze 
zu wichtigen ökologischen sowie raum- 
und objektbezogenen Aspekten bei der 
Anwendung des Konzepts.“ (Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Um-
welt, 2011, S. 4)

Außerdem „enthält das Lichtkonzept 
aber auch Hinweise zu den einzelnen 
Planungsschri�en, die erforderlich sind, 
um zur Umsetzung abgestimmter Be-
leuchtungsmaßnahmen und -projekte zu 
gelangen. Während für Orte besonderer 
Lichtbedeutung vielfach individuelle ört-
liche Beleuchtungskonzepte bzw. Licht-
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masterpläne zu erstellen sind, geht es bei 
den sonstigen funktionalen Grundbe-
leuchtungen in Straßen und Plätzen zu-
meist um einfachere Planungsroutinen.“ 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt, 2011, S. 9)

Die ö�entliche Beleuchtung ist im Eigen-
tum des Landes Berlin und das Lichtkon-
zept ist bindend für die Verwaltung des 
Landes Berlins. Auch für die Bezirke, die 
Beleuchtungsvorhaben bei Straßenbau-
maßnahmen vornehmen, sind die Vorga-
ben des Lichtkonzepts verbindlich. Dass 
die vorgesehene Ausführungsvorschri� 
nicht als solche erlassen werden konnte 
(siehe Kapitel 4.2 Au�au und Vorgehens-
weise), ändert daran nichts. (vgl. Inter-
view Reich-Schilcher, 2016) Ein speziell 
auf einen Ort ausgerichtetes (auf dem 
Lichtkonzept beruhendes) Beleuchtungs-
konzept gibt es beispielsweise für die vom 
Brandenburger Tor ausgehende Straße 
Unter den Linden. Eine Maßnahmenliste 
oder konkrete Umsetzungsschri�e enthält 
das Lichtkonzept nicht, sondern es wird 
dann herangezogen, wenn Modernisie-
rungen, Sanierungen oder andere Baupro-
jekte anderweitig durch das Land oder die 
Bezirke beschlossen werden. 

Düsseldorf 

Der Düsseldorfer Masterplan enthält im 
Planungsdokument keine Aussagen zur Ver-
bindlichkeit, spricht die Umsetzung aber an: 

„Die Umsetzung der im Lichtmasterplan 
vorgeschlagenen Maßnahmen wird sich 
prozessha� über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren erstrecken. Dieser Pro-
zess ist in einem Prioritätenkatalog für 
die nächsten fünf Jahre zusammengefasst“ 
(Stadtplanungsamt Landeshauptstadt 
Düs sel  dorf, 2003, S. 7). 

Auch die Finanzierung wird angesprochen: 

„Einige Maßnahmen wie zum Beispiel der 
Austausch von Leuchtmi�eln oder die 
Aussta�ung von neuen ö�entlichen Räu-
men können im Rahmen der Unterhal-
tung der ö�entlichen Beleuchtung umge-
setzt werden. Für andere Projekte wie die 
Anstrahlung von Gebäuden und Brücken 
ist die Unterstützung privater Investoren 
und Sti�ungen notwendig (Public Private 
Partnership)“ (Stadtplanungsamt Lan-
deshauptstadt Düsseldorf, 2003, S. 38).

Der Lichtmasterplan richtet sich an alle 
ArchitektInnen und StadtplanerInnen, die 
in Düsseldorf an Projekten beteiligt sind. 
Der Plan dient dabei auch dazu, darauf 
„aufmerksam zu machen, dass die Stadt 
Düsseldorf sich mit dem �ema befasst 
hat“ (Interview Grießer, 2016). Die sieben 
Lei�hemen des ersten Teils drücken die 
Meinung der Stadt Düsseldorf aus. Ver-
bindlich sind die Vorgaben durch den Be-
schluss der Politik jedoch nur für die Ver-
waltung (vgl. Interview Grießer, 2016). 
Die Prioritätenliste ist keine verbindliche 
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Handlungsanweisung, sondern „eher ei-
ne Befriedigungsliste“, um von Seiten der 
Politik sicherzugehen, dass alle Stad�eile 
gleichermaßen berücksichtigt werden (In-
terview Grießer, 2016). 

Für den zweiten Teil gab es nur den 
Beschluss, den Lichtmasterplan auf die 
restlichen Stadtgebiete auszuweiten. Das 
Ergebnis wurde jedoch nie beschlossen, 
und im Gegensatz zum Teil 1 wurde kein 
Budget für die Umsetzung der Projekte 
zur Verfügung gestellt, da der „Umset-
zungswille aus der Politik nicht mehr 
drängend“ war (Interview Grießer, 2016).

Wien

Im Dokument des Wiener Masterplans 
Licht gibt es keine Informationen zu Ver-
bindlichkeit, Realisierungsschri�en und 
Finanzierung, es heißt lediglich: „Im Mas-
terplan sind […] Vorschläge zur ganzheit-
lichen Anwendung ausgearbeitet“ (Stadt 
Wien Magistratsabteilung 33, 2008, S. 5).

Die Grundsätze des Masterplans 
gelten für die Wiener Verwaltung, die 
diesen aufgrund des Diensteides bzw. 
Arbeitsvertrages verp�ichtet ist, insbe-
sondere der E�zienz (vgl. Interview 
Wötzl, 2016). Auch die weiteren Inhalte 
sind intern für die Verwaltung verbind-
lich: „Also in erster Linie ist so ein Mas-
terplan ein Leistungskatalog, was wir pla-
nen zu tun und was wir tun. Und der ist 
ein Werk, wo wir aufschreiben, wie wir 
das tun und die politisch Verantwortli-

chen sagen, sie sind damit einverstanden“ 
(Interview Wötzl, 2016). Der Lichtmas-
terplan richtet sich ausschließlich an die 
Verwaltung und ist somit auch für nie-
mand anderen verbindlich. 

Zürich

Im Planungsdokument heißt es: 

„Der Plan Lumière ist Grundlage für Be-
leuchtungsprojekte, die dort angegangen 
werden, wo Bedarf an Beleuchtung be-
steht, wo Synergien mit Tie�auprojek-
ten gescha�en werden, beispielsweise 
bei Platz- oder Straßengestaltungen oder 
wo Private eine Beleuchtung realisieren 
möchten. Die Stadt setzt darauf, dass sich 
Kanton, Institutionen und Private an der 
Umsetzung des Plan Lumière beteiligen“ 
(Stadt Zürich, 2004, S. 7).

Es wird außerdem genannt, dass eine 
schri�weise Umsetzung über zehn Jahre 
erfolgt und das Konzept laufend weiter 
entwickelt wird. 

Für die Erstellung des Plan Lumière 
wurde im Jahr 2000 ein Kredit bewilligt. 
Auch für Lichtprojekte in den ersten zehn 
Jahren wurde Geld bereitgestellt (vgl. 
Interview Berdelis, 2016). Die Verbind-
lichkeit ergibt sich, wie in den anderen 
Städten auch, durch einen Stadtratsbe-
schluss. Die Vorgaben des Plan Lumi-
ère sind also intern für die Verwaltung 
bei der Umsetzung oder Genehmigung 



65Vergleich der Lichtmasterpläne 

von Beleuchtungsprojekten verbindlich. 
„Aber es ist jetzt nicht so, dass bei jeder 
Straße […] eine Kontrolle gemacht wird 
und dann genau geprü� wird, hat man 
alles eingehalten oder nicht. Es ist bei 
großen Projekten, […] wo die Stadt eng 
das ganze begleitet […], dort ist es […] 
verbindlich“ (Interview Berdelis,  2016). 
Das Handbuch dient dabei sowohl für die 
Verwaltung als auch für die PlanerInnen 
des Bauprojekts als Leitfaden, welche Be-
leuchtung in welchem Gebiet für geeignet 
gehalten wird.

Im Planungsdokument werden darü-
ber hinaus Eingri�sgebiete benannt. Die-
se haben jedoch keine Verbindlichkeit 
in der Hinsicht, dass die Stadt dort Be-
leuchtungsprojekte umsetzen muss. Dies 
geschieht immer im Zusammenhang mit 
anderen anfallenden Bauarbeiten. „Die 
Eingri�sgebiete, wenn dort ein Ort gelb 
markiert ist, dann heißt das, dass wenn 
dort ein Platz saniert wird, dann macht 
man das Licht gemäß dem Plan Lumière“ 
(Interview Berdelis, 2016).

Umgang mit privater Beleuchtung 

Die Städte sind für die ö�entliche (Stra-
ßen-) Beleuchtung zuständig. Private Be-
leuchtungen können jedoch einen erheb-
lichen Ein�uss auf die Lichtatmosphäre 
eines Ortes haben. Es wird deswegen an 
dieser Stelle der Frage nachgegangen, wie 
die Städte Ein�uss auf die private Beleuch-
tung nehmen (können).

In Berlin wird es als zunehmendes 
Problem beschrieben, dass Beleuchtung 
durch die Entwicklung von LED auch für 
Private immer kostengünstiger wird und 
Fassaden sogar ganz�ächig mit Licht aus-
gesta�et werden können. Um eine rechtli-
che Handhabung dafür zu haben, wurden 
im Rahmen eines Werbekonzepts Vor-
gaben für die Blendungsbegrenzung ge-
macht. Darin wurde, au�auend auf dem 
selben Strukturplan wie im Lichtkonzept, 
festgelegt, „wann wie welche Lichtinten-
sität von Werbung ausgehen darf “ (Inter-
view Reich-Schilcher, 2016).  In der Wer-
bebranche führt das zu viel Widerstand:

„Wir haben hier schon etliche Gerichts-
verfahren gehabt dazu. Und da hil� es 
uns sehr, dass wir solche Konzepte auf-
gestellt haben, das Lichtkonzept und 
das Werbekonzept, weil darauf kann sich 
dann auch die Rechtsprechung berufen. 
Das Land hat eine Grundlage gescha�en, 
an der man sich orientieren kann. […] 
Werbung ist ein heiß umkämp�er Markt, 
wo es um sehr, sehr viel Geld geht, wo 
die Antragssteller, wenn sie einen Antrag 
abgelehnt bekommen, sofort vor Gericht 
ziehen und da muss man dann natürlich 
auch gut dastehen“ (Interview Reich-
Schilcher, 2016).

In Düsseldorf wurde mit dem Ziel, 
Rechtsverbindlichkeit auch außerhalb 
der Verwaltung herzustellen, eine Gestal-
tungssatzung aus dem Lichtmasterplan 
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entwickelt. Darin wird für den Geltungs-
bereich des Stadtgebiets mit besonderer 
historischer und städtebaulicher Bedeu-
tung und den Anwendungsbereich von 
Beleuchtungsmaßnahmen mit baugestal-
terischer Wirkung geregelt, dass sich die 
Beleuchtung der näheren Umgebung an-
passen muss. Beispielsweise sind farbiges 
und blinkendes Licht nicht zulässig. (vgl. 
Landeshauptstadt Düsseldorf, 2004) 
„Von der Argumentationske�e ist das so, 
dass wir sagen, Licht ist wie Farbe, auf 
der bauordnungsrechtlichen Seite. Und 
deshalb ist das, obwohl das […] [nur die] 
Nacht betri�, trotzdem relevant“ (Inter-
view Grießer, 2016). Bisher habe noch 
niemand gegen die Au�agen geklagt. 
Zusätzlich gibt es auch in Düsseldorf ei-
ne Werbesatzung, in der es in Bezug auf 
Licht darum geht, Blendungen zu verhin-
dern und in der beispielsweise festgelegt 
ist, wo Werbeanlagen mit wechselndem 
Licht zulässig sind und wo nicht. (vgl. In-
terview Grießer, 2016)

In Wien hat die Stadt nur die Mög-
lichkeit, auf private Beleuchtung Ein�uss 
zu nehmen, wenn diese die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt. (vgl. Interview 
Wötzl, 2016; siehe auch Kapitel 4.6 Exkurs 
Ergebnisse der Planung)

In Zürich wird die Zunahme der pri-
vaten Lichtprojekte aufgrund der tech-
nischen Möglichkeiten wie in Berlin, als 
wachsendes Problem gesehen. Man ver-
sucht in Zürich über die Baugenehmigun-
gen stärker Ein�uss zu nehmen: 

„Bei den Baueingaben, die zur Bewilli-
gung kommen und auch Beleuchtung be-
inhalten, die nach außen wirkt, da werden 
wir vom Plan Lumière gefragt. […] Aber 
es ist noch nicht so weit, dass man Kon-
troll gänge macht oder so. Das ist vielleicht 
in der Zukun�, aber im Moment sind wir 
jetzt dran, dass wir die privaten Beleuch-
tungen mehr kontrollieren als vorher“ 
(Interview Berdelis, 2016). 

Zwischenfazit

Die Lichtmasterpläne sind intern für die 
Verwaltung verbindlich. Eingri�sgebiete 
und Prioritätenlisten erwecken den Ein-
druck eines großen Umsetzungswillens. 
Sie erweisen sich jedoch eher als �exibel 
handhabbare, politische Absichtserklä-
rung. Man beschreibt zwar, wo man gerne 
etwas verändern würde, jedoch folgt dar-
aus nicht zwingend die Konsequenz, dass 
dies auch getan wird. Aus ökonomischen 
Gründen und um Synergiee�ekte zu nut-
zen, wird die Beleuchtung immer im Zu-
sammenhang mit anderen Bauprojekten 
oder Sanierungsarbeiten angegangen. 

Gegenüber Externen werden die Plan-
werke dazu genutzt, die Position der Stadt zu 
verdeutlichen. Die private Beleuchtung stellt 
für alle Städte eine Herausforderung dar. 
Verbindlichkeit gegenüber Privaten kann 
der Masterplan jedoch nur durch ergänzen-
de rechtliche Instrumente erlangen, wie in 
Düsseldorf durch die Gestaltungssatzung. 
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4.6 Exkurs: Ergebnisse der Planung: 
Selbsteinschätzung der Städte  

Nach dem Vergleich der vier Lichtmaster-
pläne unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten stellt sich abschließend die Frage: Was 
haben die Planungen bewirkt? Welche 
Vorteile und Erfolge sind dadurch entstan-
den? Welche Hürden gibt es? Im Rahmen 
dieser Arbeit ist es nicht möglich, den 
Stand der Umsetzung bzw. Anwendung 
und die Wirkung der Lichtmasterpläne zu 
untersuchen. Dennoch soll zumindest auf-
gezeigt werden, wie diese Aspekte von den 
Städten bzw. von den interviewten Vertre-
terInnen der Stadtverwaltungen selbst ein-
geschätzt werden.

In Berlin habe sich der lange Prozess 
zur Erarbeitung des Lichtkonzepts vor al-
lem aufgrund der gewachsenen Sensibilität 
ausgezahlt:

„Ich denke, die einheitliche Umrüstung 
auf eine Lichtfarbe, das Bewusstsein für 
energetisch gute Beleuchtung und für öko-
logisch gute Beleuchtung, das ist natürlich 
erheblich gewachsen. Das Bewusstsein da-
für, dass man stadtbildprägende Leuchten 
erhält und bewahrt und weiter entwickelt, 
das ist auch gewachsen. […] Ich denke 
schon, dass es ein Erfolg auch einfach ist, 
dass die Kollegen in der ö�entlichen Be-
leuchtung, die ja nun technische Ingenieu-
re sind, erheblich Zuwachs an Verständnis 
für stadtgestalterische Dinge bekommen 
haben und auch einfach nachfragen und 

dass man auch besser zusammenarbeitet“ 
(Interview Reich-Schilcher, 2016).

In Berlin werden aber auch Kon�ikte be-
nannt, die durch den Lichtmasterplan her-
vorgerufen werden, beispielsweise wenn in 
Entwürfen für Straßen und Plätze eigene 
Beleuchtungen von den PlanerInnen ent-
wickelt werden:

„Wir sind immer wieder überall am Bauen 
und Machen und Tun und jeder, der dann 
eine Planung entwickelt, möchte dann auch 
die passende Leuchte dafür aufstellen. Und 
das ist dann jedes Mal ein immenser Kampf 
zu sagen, wir haben hier bereits etwas, wir 
haben ein Konzept und der Plan hat sich 
hier einzufügen. […] Die Zeitgeschmäcker 
ändern sich ganz schnell. […] Aber wenn 
man dem dann immer wieder und an je-
der Stelle nachkommt, dann hat man nur 
noch ein Potpourri von unterschiedlichsten 
Leuchten und das genau wollen wir nicht“ 
(Interview Reich-Schilcher, 2016). 

Ähnliche Kon�ikte werden auch bei der 
Zusammenarbeit mit Landscha�spla-
nerIn nen beschrieben, die in ihren Entwür-
fen vorsehen, Bäume von unten anzustrah-
len, was den ökologischen Grundsätzen 
des Lichtkonzepts widerspricht. (vgl. In-
terview Reich-Schilcher, 2016) 

Als eine weitere Hürde wird in Berlin 
der Beschluss, die Gasbeleuchtung umzu-
rüsten, genannt, da sich dabei mehr Wider-
stand in der Bevölkerung gezeigt hat, als 
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von der Verwaltung erwartet. Es wurde da-
rau�in entschieden, erhaltenswerte Gas-
leuchten in Kerngebieten zu erhalten und 
in anderen Gebieten, in denen es vor allem 
um das äußere Erscheinungsbild geht, die 
Leuchten so auf LED umzurüsten, dass da-
bei das Erscheinungsbild erhalten bleibt, 
was zwar mehr Kosten verursacht, aber zu 
weniger Widerstand führt. (vgl. Interview 
Reich-Schilcher, 2016)

Düsseldorf sieht den Erfolg vor allem in 
der Positionierung der Stadt.

„Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt 
die Tatsache, dass man Haltung hat. Also 
wenn man weiß, was man möchte, kann 
man […] beraten und steuern. Das hat 
sich auf jeden Fall gelohnt. Auch das Geld 
auszugeben für diese wirklich aufwendige 
Planung“ (Interview Grießer, 2016).

Es wird auch genannt, dass das Bewusst-
sein für die Beleuchtung gewachsen ist 
und „das auch ein Liebhaberthema ge-
worden ist“ (Interview Grießer, 2016). Im 
Zeitraum von 2001 bis 2014 wurden 50 
„gestalterisch wirksame Maßnahmen und 
Maßnahmen zur Optimierung der ö�entli-
chen Beleuchtung hinsichtlich wirtscha�-
licher und ökologischer Gesichtspunkte“ 
(Interview Grießer, 2016) durchgeführt. 
Private Initiativen von Sti�ungen, die zu 
Beginn der 2000er Jahre sehr aktiv waren, 
sind zurückgegangen. Dies wird jedoch 
nicht in Zusammenhang mit dem Licht-
masterplan gebracht, sondern auf die gene-

relle Wirtscha�ssituation zurückgeführt. 
(vgl. Interview Grießer, 2016) 

Kon�ikte bestehen in Düsseldorf bei 
der Beleuchtung von Unterführungen. 
Der Bahnhof liegt im Stadtzentrum, 
weshalb es zahlreiche Unterführungen 
gibt. Diese sollen besser beleuchtet wer-
den, um Angsträume zu vermeiden. Auf-
grund der Zuständigkeitsproblematik mit 
der Deutschen Bahn konnte das bisher 
nicht realisiert werden. (vgl. Interview 
Grießer, 2016)

Wien kommt zu einer ähnlichen Erfolgs-
einschätzung wie Düsseldorf: „Der Vorteil 
ist der, dass wir ganz klar sagen, wohin wir 
uns bewegen“ (Interview Wötzl, 2016). 
Und das auch um, ähnlich wie es in Berlin 
beschrieben wird, gegenüber Dri�en die 
Konsequenzen aus der Planung erläutern 
zu können. „Ein Aufschreiben unserer Ziele, 
damit Andere auch verstehen können, war-
um wir Bodeneinbaulampen eben gar nicht 
verwenden wollen und auch alle Sonderbe-
leuchtungsanlagen so gut es eben möglich 
ist, versuchen zu vermeiden“ (Interview 
Wötzl, 2016).

Es wird außerdem auf zwei Aspekte auf-
merksam gemacht, die für die Betrachtung 
der Auswirkungen eines Lichtmasterplans 
bedeutend sind. Das ist zum einen der 
Zeithorizont. Die Umgestaltung der Be-
leuchtung passiert schri�weise und nimmt 
deswegen eine lange Zeit in Anspruch. 
Ob der richtige Ansatz gewählt wurde, ist 
nicht bei der Errichtung, sondern erst nach 
zehn Jahren zu sehen. „Das heißt, was man 
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unserer Meinung nach in dem �ema Be-
leuchtung tun muss, ist in Generationen 
denken“ (Interview Wötzl. 2016). Zum 
anderen wird der (geringe) Ein�uss der öf-
fentlichen Verwaltung auf die Lichtmenge 
insgesamt beschrieben.

„Man hat auch gesehen, dass die ö�entli-
che Beleuchtung nur rund ein Dri�el der 
Ablichtleuchtung ausmacht. Mit unseren 
neuen Leuchten wird der Anteil sinken. 
Ich bin mir aber sicher, dass sie mit den 
ganzen tollen Leuchten, die sie beim Bau-
haus, beim Aldi und Lidl und sonst wo 
kaufen können, unsere Bemühung die 
Nachthimmelsau�ellung zu reduzieren 
durch Private mehr als kompensiert wird, 
weil es heute einfach viel mehr Bedarf gibt, 
draußen zu sitzen im Sommer. Es gibt viel 
mehr Dachterrassen und […] Balkone 
und da steht dann überall natürlich eine 
Lampe“ (Interview Wötzl, 2016).

In Zürich wurden im Zeitraum von 2004 
bis 2014 22 Projekte realisiert, nach Ein-
schätzung der Stadt ziemlich viele. „Ich 
glaube, es hat sich sehr gelohnt. Es hat wirk-
lich schöne Projekte gegeben. […] Und das 
hat das Stadtbild wirklich auch geprägt“ 
(Interview Berdelis, 2016). Für die Zukun� 
besteht das Ziel, den Fokus noch stärker auf 
die Ökologie zu legen und die Lichtmenge 
insgesamt in der Stadt zu reduzieren. Die 
Leistung der Städte hinsichtlich Energie-
einsparungen wird jedoch relativiert:

„Das passiert automatisch überall, weil die 
Technik ja jetzt so ist, dass wenn man die 
Lampe auswechselt, hat man schon gespart. 
Also das ist nicht so schwierig, heutzutage zu 
sparen. Die Herausforderung ist jetzt eher, 
weniger Lichtquellen zu setzen […], weni-
ger Leuchten und mit Normen so zu spie-
len, dass es irgendwie geht, das ist die Her-
aus forderung“ (Interview Berdelis, 2016).
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5. FAZIT 

Ziel dieser Arbeit war es, die Verbreitung 
und Verwendung von Lichtmasterplänen 
im deutschsprachigen Raum zu untersu-
chen. Lichtkonzepte bzw. -masterpläne 
werden seit den 1980ern erarbeitet. Vorrei-
ter sind Lyon und Edinburgh. Seit Beginn 
des 21. Jahrhunderts ist die ö�entliche Be-
leuchtung verstärkt ein �ema in deutschen 
Städten. Auslöser sind o�mals eine veralte-
te Infrastruktur, knappe kommunale Finan-
zen und Einsparmöglichkeiten durch eine 
Modernisierung der Beleuchtungsanlagen. 
Darüber hinaus sollen mit der Beleuchtung 
verschiedene Dinge bewirkt werden. Das 
künstliche Licht ermöglicht es, Aktivitäten 
in die Nacht hinein zu verlängern. Die Be-
leuchtung soll für Sicherheit und eine at-
traktive nächtliche Atmosphäre sorgen, was 
wiederum zur Identität und zur Vermark-
tung der Stadt beitragen soll. Die künstliche 
Beleuchtung hat aber auch negative Aus-
wirkungen. Dazu gehören eine Bedrohung 
nachtaktiver Lebewesen, gesundheitliche 
Auswirkungen für den Menschen und die 
Au�ellung des Nachthimmels und die 
daraus resultierende Beeinträchtigung der 
Himmelsbeobachtung. Die unterschiedli-
chen Funktionen von Licht in der Stadt und 
wie diese gestaltet und erreicht werden, ist 
der Inhalt von Lichtmasterplänen. 

Im ersten Teil der Fragestellung ging es 
darum, wie viele und welche der 16 Städte 

mit mehr als 500.000 EinwohnerInnen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
einen Lichtmasterplan haben. Durch eine 
Internetrecherche und Nachfrage bei den 
Stadtverwaltungen konnte diese Frage be-
antwortet werden. Berlin, Dortmund, Dres-
den, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Ham-
burg, Hannover, Köln, Leipzig, Nürnberg, 
Stu�gart, Wien und Zürich haben einen 
Lichtmasterplan oder ein anders benann-
tes umfassendes Konzept zur Beleuchtung. 
Bremen, Essen und München haben keine 
solche Planung. Die bestehenden Lichtmas-
terpläne wurden zwischen 1999 und 2012 
erarbeitet. In mehreren Städten werden 
aktuell Neufassungen erstellt. Die Planwer-
ke sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Es 
können prägende Bauwerke, stadtstruktu-
relle Elemente und/oder übergeordnete 
Lei�hemen die Planung strukturieren. Häu-
�g umfasst das Plangebiet die Innenstadt 
bzw. Altstadt und damit einen repräsentativ 
wichtigen Bereich der Stadt. Anlass und Zie-
le der Planungen umfassen E�zienz, Ener-
gie- und Kosteneinsparungen, Verwendung 
neuer Technologien, ökologische Verträg-
lichkeit, Sicherheit, Orientierung, Hervor-
hebung von Bauwerken und Raumstruktu-
ren, Imagestärkung und Verbesserung der 
Aufenthalts- und Wohnqualität. 

Im zweiten Teil der Fragestellung 
ging es darum, die Verwendung dieser 
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Planwerke exemplarisch genauer zu be-
trachten. Ausgewählt wurden dafür die 
Städte, die das gesamte Stadtgebiet in die 
Planung einbeziehen, also Berlin, Düs-
seldorf, Wien und Zürich. Dafür wurden 
die Planungsdokumente genau analysiert 
und Experteninterviews mit jeweils einer 
Vertreterin/einem Vertreter der Stadtver-
waltung geführt. 

Die aus der Fachliteratur in der theoreti-
schen Einführung abgeleiteten Ansprüche 
bzw. Empfehlungen für Lichtmasterplä-
ne ließen sich in den Planungen der vier 
Städte wieder�nden: Es werden Ziele und 
Leitideen und ein Handlungsrahmen für 
den zukün�igen, langfristigen Umgang mit 
der Beleuchtung erarbeitet. Verschiedene 
(interne und externe) Akteure haben da-
für zusammengearbeitet. Inhaltlich werden 
sowohl technische als auch gestalterische 
Ansätze einbezogen, genauso wie verschie-
dene Planungsebenen. 

Die (Unter-)Fragestellungen des Ver-
gleichs konnten folgendermaßen beant-
wortet werden:

Aus welchem Anlass, mit welcher  
Motivation und welchen Zielen wird  
der Lichtmasterplan erstellt?

Hierbei ist deutlich geworden, dass durch 
die Beleuchtungsplanung sehr viele Ziele 
erreicht werden sollen und große Erwar-
tungen an das Ergebnis bzw. die Auswir-
kungen der Planung bestehen. Als Anlass 
werden o� das Fortschreiten der Tech-

nologie und eine damit einhergehende 
Modernisierung genannt. Im Hinblick auf 
Ziele und Motivationen stehen Energie-
einsparungen und ein zunehmendes öko-
logisches Bewusstsein im Vordergrund, 
aber auch Sicherheit und die Identität der 
Stadt. Die planerischen Ziele sind eine 
bewusstere Gestaltung der Beleuchtung, 
eine gesamtstädtische Blickweise, die Ein-
bindung verschiedener Projekte in ein Ge-
samtkonzept und das Festlegen von Rah-
menbedingungen. 

Wie wurde bei der Planung vor ge-
gangen und wie ist der Plan aufgebaut? 

Die Lichtmasterpläne wurden au�auend 
auf verschiedenen Analysen und Bestands-
aufnahmen und mit Einbezug externer Ex-
pertise in komplexen Verfahren erarbeitet. 
Der Au�au der Planwerke variiert zwischen 
einer Lei�hemenplanung, einer aus der 
Stadtstruktur abgeleiteten Rahmenplanung 
und auf technische Vorgaben fokussierte 
Planungen. Alle vier Städte berücksichtigen 
unterschiedliche Planungsebenen. 

Welche Akteure sind an der Er stellung 
des Lichtmasterplans beteiligt?

Die Zusammensetzung und Zusammen-
arbeit der Akteure variiert von Stadt zu 
Stadt, dennoch kann folgendes festgestellt 
werden: Innerhalb der Verwaltung sind 
in der Regel die Abteilung für Städtebau 
und die für die Beleuchtung zuständige 
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technische Abteilung zuständig. Aufgrund 
der Komplexität des �emas sind zudem 
meist zahlreiche (externe) ExpertInnen 
involviert. Die Kommunikation zwischen 
und die Zusammenarbeit von unterschied-
lichen Fachgebieten, insbesondere techni-
schen IngenieurInnen und PlanerInnen, 
wird als Herausforderung genannt. 

Welche Aspekte der künstlichen Be-
leuchtung werden behandelt?

Der Vergleich der Inhalte zeigt, dass in allen 
der vier Kategorien – Gestaltung/At mos-
phäre/Image, Kosten/Energie effi zienz, 
Um  welt  schutz/Lichtverschmutzung und 
Sich er  heit – gleiche Aussagen in allen vier 
Licht  mas ter plänen getro�en wer den. An-
hand von vier Städten kann es zwar nicht ab-
schließend beurteilt werden, es ist jedoch zu 
ver muten, dass es sich dabei um den aktuellen 
Stand der Technik in der Beleuchtungs pla-
nung handelt. Durch einen breiter auf ge stell-
ten Vergleich kann dies überprü� wer den. 

Bei dem Vergleich fällt aber auch auf, 
dass die Städte unterschiedliche Schwer-
punkte setzen, entweder auf Gestaltung 
oder technische Vorgaben. Unterschiede 
zeigen sich auch bei der Berücksichtigung 
des Nachthimmels als eigenes Schutzgut. 

Setzt man die Ergebnisse des Inhaltsver-
gleichs zu Anlass, Zielen und Motivation in 
Beziehung, zeigt sich, dass sich diese im In-
halt wiederspiegeln. In Zusammenhang mit 
Au�au und Vorgehensweise ist außerdem 
nochmals zu erwähnen, dass die Beleuch-

tungsvorgaben aller Lichtmasterpläne gänz-
lich oder in Teilen aus der Stadtstruktur und 
Topographie abgeleitet werden, da die Be-
leuchtung immer von der spezi�schen Situa-
tion eines Ortes abhängt, und das auch wenn 
die Leuchtenvielfalt reduziert werden soll.

Für wen ist der Plan inwiefern ver-
bindlich? Wie wird mit privater Be-
leuchtung umgegangen?

Lichtmasterpläne sind, wie bereits in der 
Einführung in Kapitel 2.3 festgestellt, 
informelle Planungsinstrumente und 
damit durch einen politischen Beschluss 
nur intern für die Verwaltung verbind-
lich. Gegenüber Externen werden die 
Planwerke dazu genutzt, die Position der 
Stadt zu verdeutlichen. Verbindlichkeit 
gegenüber Privaten kann der Masterplan 
aber nur durch ergänzende rechtliche In-
strumente erlangen. In Düsseldorf wurde 
dies durch eine Gestaltungssatzung er-
reicht, in der jedoch nur grundlegende 
Anforderungen formuliert werden und 
nicht alle Inhalte des Lichtmasterplans 
ein�ießen können. 

Eingri�sgebiete und Prioritätenlisten 
erwecken den Eindruck eines großen Um-
setzungswillens, haben jedoch nicht die 
Konsequenz, dass die Städte tatsächlich 
tätig werden müssen. Aus ökonomischen 
Gründen und um Synergiee�ekte zu nut-
zen, wird die Beleuchtung immer im Zu-
sammenhang mit anderen Bauprojekten 
oder Sanierungsarbeiten angegangen. 
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Wie werden die Umsetzung und die 
Auswirkungen des Lichtmas terplans 
von den Städten eingeschätzt?

Als Erfolg bzw. Vorteil einer Lichtmaster-
planung wird vor allem genannt, dass das 
Bewusstsein für den Umgang mit der Be-
leuchtung gestiegen ist und die Stadt sich 
klar positioniert. Hier besteht Bedarf für 
weitergehende Forschung. Viele Lichtmas-
terpläne wurden zwischen 2000 und 2010 
entwickelt und sind damit zum Teil schon 
über zehn Jahre in Kra�. Ein Zeitraum, 
nachdem es möglich sein sollte, die Aus-
wirkungen der Planung zu untersuchen. Es 
ergeben sich unter anderem folgende Fra-
gen: Wie und in welchem Umfang hat sich 
die Beleuchtung in der Stadt verändert? 
Konnte die Lichtverschmutzung reduziert 
werden? Wurden Kosten und Energie ein-
gespart? Was hat sich innerhalb der Verwal-
tung verändert? Erleichtert der Masterplan 
die Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Fachgebieten? Wie schätzt der 
Denkmalschutz die Umsetzung/Wirkung 
des Lichtmasterplans ein? Wie reagieren 
die Stadtwerke bzw. privaten Betreiber der 
Beleuchtungsanlagen auf die Planungen? 
Gehen private Bauprojekte bewusster mit 
Beleuchtung um? Inwiefern spüren die 
BürgerInnen Veränderungen aufgrund des 
Lichtmasterplans? Wird die nächtliche At-
mosphäre anders wahrgenommen? 

Das Berliner Lichtkonzept hat den 
höchsten Detaillierungsgrad. Die Stadt 
Düsseldorf setzt den Fokus am stärksten 

auf die Gestaltung. Wie insbesondere im 
Interview immer wieder erwähnt wurde, 
legt die Stadt Wien besonders viel Wert auf 
E�zienz und Langlebigkeit der Beleuch-
tungslösungen. Wie im Plan Lumière, aber 
auch im Interview deutlich gemacht wird, 
legt Zürich im Vergleich zu den anderen 
Städten am meisten Wert auf den Einbe-
zug von Dunkelheit.

Die Spannbreite der Lichtmasterpläne 
reicht letztlich vom stark konzeptionellen 
Düsseldorfer Lichtmasterplan bis zum 
detaillierteren und technischeren Berliner 
Lichtkonzept. Das Erarbeiten von detail-
lierten technischen Vorgaben erscheint 
sinnvoll, wenn es darum geht, die vielen 
Ansprüche an die Beleuchtung in der Um-
setzung handhabbar zu machen. Es zeigt 
sich jedoch auch, dass Düsseldorf, welches 
sich in Teil 1 der Planungen auf die In-
nenstadt beschränkt und in einem inhalt-
lich zwar breiten Konzept den Fokus auf 
Gestaltung setzt, durch eine Satzung eine 
größere Verbindlichkeit gegenüber Priva-
ten erreicht als die anderen Städte. Dies ist 
auch in Rückbezug auf die unterschiedli-
chen Planwerke, die es in den 16 betrach-
teten Städten gibt, zu bedenken. Für die 
weitere Forschung stellen sich die Fragen: 
Können nur umfangreiche Planwerke dem 
�ema Beleuchtung gerecht werden? In-
wiefern ist eine klare oder klarere Schwer-
punktsetzung notwendig, um mit der Pla-
nung Ergebnisse erzielen zu können? 

Abschließend fällt auch auf, dass das, was 
als Erfolg genannt wird, eher begrenzt wirkt 
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angesichts der hohen Erwartungen, die sich 
in den Zielsetzungen zeigen. Die Lichtmas-
terpläne werden in umfangreichen Verfah-
ren erarbeitet. Es wäre überraschend, wenn 
dabei das Bewusstsein für den Umgang mit 
der Beleuchtung nicht zunehmen würde. 
Dennoch muss auch angemerkt werden, 
dass gerade die von den Städten genannten 
Kon�ikte und Herausforderungen zeigen, 
dass durch den Lichtmasterplan Prozesse 
angestoßen werden. Die beispielweise von 
Berlin aufgeführten Auseinandersetzungen 
mit Landscha�splanerInnen und externen 
PlanerInnen darüber, wie an einem konkre-
ten Orten beleuchtet werden soll, würde es 
ohne die Positionierung der Stadt im Licht-

masterplan nicht geben. Sie sind aber wich-
tig, um die Beleuchtung stadtweit in die 
gleiche Richtung lenken zu können. Glei-
ches gilt für die Zusammenarbeit innerhalb 
der Verwaltung. Die Umsetzung und die 
Auswirkungen der Planungen können, wie 
erläutert, an dieser Stelle nicht abschließend 
bewertet werden. Doch selbst wenn die 
Städte alle in den Masterplänen benannten 
Ziele in Bezug auf die ö�entliche Beleuch-
tung erreichen sollten – es bleibt die private 
Beleuchtung, die nicht bis ins letzte Detail 
reguliert werden kann. Diese beein�usst 
nach wie vor die gestalterische und atmo-
sphärische Wirkung des Lichts und trägt 
umfangreich zur Lichtmenge insgesamt bei.
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Übersicht zu Kapitel 3 Verbreitung von Lichtmasterplänen
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85Anhang

Vergleich der Inhalte der Lichtmaster-
pläne – Details und Quellennachweise 

Die folgenden Tabellen ergänzen die Ta-
bellen in Kapitel 4.4 durch Details zu eini-
gen Aussagen. Des Weiteren ist die genau 
Quellenangabe angegeben. Wenn nicht 
anders benannt, beziehen sich die Seiten-
angaben auf folgende Dokumente:
• Berlin: Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung und Umwelt. (2011). Stadt-
bild Berlin Lichtkonzept Handbuch. 
Verfügbar unter h�p://www.stadtent-
wicklung.berlin.de/bauen/beleuch-
tung/de/lichtkonzept.shtml

• Düsseldorf: Stadtplanungsamt Lan-
deshauptstadt Düsseldorf. (2003). 
Lichtmasterplan Düsseldorf. Beiträge 
zur Stadtplanung und Stadtentwicklung 
in Düsseldorf. Verfügbar unter h�ps://
www.duesseldorf.de/planung/veroef-
fentlichungen/003_lichtmasterplan.pdf

• Wien: Wien Leuchtet Magistratsabtei-
lung 33. (2008). Masterplan Licht für 
Wien

• Zürich: Stadt Zürich. (2004). Plan Lu-
mière Zürich. Verfügbar unter h�ps://
www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/
taz/publikationen_u_broschueren/
plan_lumiere_gesamtkonzept.html
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